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1 Einführung 
Im Süden der Landeshauptstadt Kiel wird insbesondere für den Einzugsbereich der Stadtteile 
Meimersdorf, Moorsee, Wellsee und Kronsburg eine weiterführende Schule mit ergänzendem Sport-
platzangebot erforderlich. Für die weiterführende Schule wurde das bisherige Sportplatzgelände von 
SSG Rot-Schwarz Kiel e.V. zwischen dem Kieler Weg und dem Bustorfer Weg identifiziert. Für den 
Neubau der Schule müssen vorhandene Sporteinrichtungen überbaut werden. 

Als Ersatzstandort für die Sporteinrichtungen wird eine Fläche nördlich des Friedhofes Meimersdorf, 
südlich des Solldieksbaches und östlich des Bustorfer Weges favorisiert, welche Bestandteil der 
Siedlungsentwicklung „StadtDorf Meimersdorf“ ist. 

Die vorliegende Untersuchung dient der Prüfung, ob am Ersatzstandort die zu verlegenden Sportein-
richtungen in Kombination mit den Sport-, Freizeit- und Spielflächen des neuen Stadtteils Meimersdorf 
umgesetzt werden können. Hierbei müssen die verschiedenen Nutzungselemente, die naturräum-
lichen, naturschutzfachlichen und artenschutzrechtlichen Anforderungen, die Anforderungen an 
gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse und das Regenwassermanagement sowohl für den neuen 
Stadtteil als auch für die Sport- und Freizeiteinrichtungen berücksichtigt werden. Dazu wurde das Büro 
GSP Gosch & Priewe Ingenieurgesellschaft mbH aus Bad Oldesloe beauftragt, eine Machbarkeitsstudie 
durchzuführen. 

Im ersten Schritt sollen auf der Basis einer Grundlagenermittlung drei umsetzbare Varianten entwickelt 
und in einem tabellarischen Vergleich hinsichtlich der Funktionalität, der Wirtschaftlichkeit und der 
Rücksichtnahme auf die Naturpotenziale gegenübergestellt werden. Hieraus ist eine Vorzugsvariante 
zu identifizieren, die in einem zweiten Schritt detaillierter auszuarbeiten ist. 

1.1 Infrastrukturelle Anforderungen 
Auf den zu untersuchenden Flächen sollen unter Berücksichtigung der Rahmenplanung für die 
Siedlungsentwicklung im Kieler Süden mit den daraus resultierenden Anforderungen an den Lärm-
schutz, Flächen für die Regenwasserbewirtschaftung, einem Ausbau des Bustorfer Weges und einer 
neuen, in Ost-West-Richtung verlaufenden Veloroute, folgende Nutzungsbausteine und Infrastruktur-
maßnahmen Berücksichtigung finden: 

Sportplatzgelände mit: 
 1 St. Sport-Großfeld (Kunststoffrasen, 70 m x 109 m) für den Ligabetrieb 
 1 St. Sport-Großfeld (Kunststoff- oder Naturrasen, 70 m x 109 m) 
 1 St. Softball-Feld (45 m x 40 m) mit Dugouts und Tribüne, welches im Zuge der Bearbeitung 

für die Vorzugsvariante auf eine Größe von 80 m x 80 m korrigiert wurde 
 1 St. Jugendfußballfeld (40 m x 65 m) 
 1 St. Vereinsheim (Aufenthaltsraum >100 m², Lagerraum >150 m², 6 Duschräume,  

12 Umkleideräume, 1 Schiedsrichterumkleideraum)  
 60 St. – 80 St. Kfz-Stellplätze 
 40 St. Fahrradstellplätze 
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Spiel- und Freizeitgelände von 3.500 m² bis 7.000 m² Größe mit: 
 1 St. Skateanlage 
 1 St. Bolzplatz  
 Kinderspielbereich 

Idealerweise soll das Vereinssportgelände mit den Sportfeldern getrennt von den Freizeitbereichen 
ohne Einbeziehung der Veloroute erschlossen werden. 

Eine gute Einbindung in den vorhandenen Landschaftsraum mit seinem stark nach Norden zum 
Solldieksbach abfallenden Gelände und seinen gliedernden Biotopstrukturen aus Knicks und Klein-
gewässern stellen dabei eine besondere Herausforderung dar. 

Die Erreichbarkeit des Geländes mit PKW und Bus ist über die bereits vorhandene Zufahrt am Bustorfer 
Weg mit Knickdurchbruch südlich des nördlichen Knicks vorgegeben. 

Um gleiche Rahmenbedingungen für alle Varianten zu schaffen, soll nach Abstimmung mit dem Stadt-
planungsamt zudem generell von einer zweigeschossigen Bauweise des Vereinsheimes ausgegangen 
werden. Auch die Tribünenbereiche sollen bei den Vereinssportfeldern im gleichen Rahmen erfolgen. 
Unterhaltungswege sollen bei allen Varianten nach Möglichkeit flächensparend erfolgen und eine 
Doppelnutzbarkeit als Pflege- und Unterhaltungswege ermöglichen. 

1.2 Rahmenbedingungen 
Für das Untersuchungsgebiet werden von der Landeshauptstadt Kiel die folgenden Bereiche vor-
gegeben: 

 

Fläche I:  Freizeit-, Spiel- und Sportgelände gemäß Rahmenplanung „Kieler Süden“ 
Fläche II: östlicher Erweiterungsbereich des Freizeit-, Spiel- und Sportgeländes 
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Fläche III: nördlicher Erweiterungsbereich: Anschluss an den Solldieksbach 
Fläche IV: südöstl. Erweiterungsbereich: Anschluss aus dem Siedlungsbereich Ost des „Kieler Südens“ 
Fläche V: südwestlicher Erweiterungsbereich: bisher ungenutzter Anschluss an den Koppelbach 

Für die Fläche III ist die vorliegende Planung zum Ausbau des Solldieksbaches maßgebend. Sie ist 
zudem eine naturschutzrechtliche Ausgleichsfläche. Damit steht die Teilfläche III nicht für die Unter-
bringung von Sport-, Spiel- und Freizeiteinrichtungen zur Verfügung. 

Durch den ca. 20 m breiten Grünstreifen der Teilfläche IV soll die Hauptentwässerung aus dem 
geplanten „StadtDorf Meimersdorf“ nach Norden zum Solldieksbach geführt werden.  

Über die Teilfläche V soll als Option das Niederschlagswasser gesammelt und über den jenseits des 
Bustorfer Weges gelegenen verrohrten Koppelbach abgeleitet werden. Nach wasserwirtschaftlicher 
Prüfung ist diese Option aus entwässerungstechnischen Gesichtspunkten aufgrund der Höhenlage nur 
für anfallendes Niederschlagswasser aus dem neuen Stadtteil sinnvoll, nicht jedoch für die geplanten 
Sport-, Spiel- und Freizeiteinrichtungen. Eine Aufnahme der Niederschlagswasser aus dem neuen 
Stadtteil „Kieler Süden“ bedarf einer Prüfung und ggf. Umplanung der recht detaillierten Planungen 
aus dem Rahmenplan und ist nicht Aufgabe der vorliegenden Untersuchung. 

Damit stehen als Ersatzstandort für die Sporteinrichtungen in Kombination mit den Spiel- und Freizeit-
flächen des neuen „StadtDorf Meimersdorf“ nur die Teilbereiche I und II für die Aufnahme der Spiel-
felder zur Verfügung. 

1.2.1 Natur- und Landschaft 
Die Teilflächen I und II werden derzeit intensiv landwirtschaftlich genutzt. Sie sind Teil des von Knicks 
gegliederten Landschaftsraumes im Kieler Süden und durch ein ausgeprägtes Gefälle in nördliche 
Richtung zum Solldieksbach gekennzeichnet. Auf der Teilfläche I befindet sich im Süden ein Klein-
gewässer. 

Aus naturschutzfachlicher Sicht stellen die folgenden Naturpotenziale für die Planung eine besondere 
Herausforderung dar: 

Topographie 
Das Gelände fällt zum Solldieksbach im Bereich der Teilflächen I und II um rd. 10 m ab. Es werden 
Gefälle von über 14 % erreicht. Das starke Gefälle zum Solldieksbach bedingt erhebliche Boden-
bewegungen, um die nahezu ebenen Sport- und Freizeiteinrichtungen in den Landschaftsraum einzu-
binden. Daraus ergibt sich, dass die Sportfelder weitestmöglich im Süden der Teilbereiche anzuordnen 
sind, in denen sich das Gelände weniger hangig darstellt. Im Bereich der Teilfläche II ist eine Nord-
Südausrichtung des Großsportfeldes gefällebedingt z.B. gar nicht umsetzbar. Alle Sportfelder müssen 
mit relativ steilen Böschungen, zum Teil mit Stützmauern in das Gelände eingebunden werden. 

Artenschutz 
Das Bundesnaturschutzgesetz macht Vorschriften für besonders geschützte und bestimmte andere 
Tier- und Pflanzenarten, die insbesondere den europäischen Artenschutz betreffen. Von diesen 
besonders geschützten Arten sind im Untersuchungsgebiet alle heimischen Brutvögel, Fledermäuse 
und bestimmte Amphibienarten betroffen. Es liegen Informationen aus artenschutzfachlichen Unter-
suchungen zum Kieler Süden vor.  
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Demnach haben alle Knicks im Plangebiet eine Funktion als Flugroute für Fledermäuse. Die Flugroute 
entlang des Bustorfer Weges wird als essentiell gewertet. Eine Beleuchtung dieser Flugrouten muss 
weitgehend minimiert werden - die essentielle Flugroute entlang des Bustorfer Weges muss zwingend 
erhalten bzw. wieder hergestellt werden. Entsprechend ist mit dem Ausbau des Bustorfer Weges und 
dem einhergehenden einseitigen Wegfall eines straßenbegleitenden Knicks ein neuer Flugkorridor zu 
entwickeln. Um die ökologische Funktion dauerhaft zu garantieren, muss dieser neue Flugkorridor als 
CEF-Maßnahme funktionieren und damit hergestellt werden, bevor der Ausbau des Bustorfer Weges 
erfolgt. Eine Beleuchtung der Knickstrukturen ist zum Schutz der Fledermausflugrouten zu vermeiden 
bzw. es müssen entsprechende Vorkehrungen zur Minimierung getroffen werden (fledermausfreund-
liche Beleuchtung, Abstrahlung nur nach unten, Abschirmwände). 

Für das Kleingewässer liegt ein Nachweis des europarechtlich geschützten Kammmolches vor. Mit dem 
Heranrücken der Bebauung bzw. einer Überbauung geht dieser Lebensraum verloren und muss 
entsprechend ausgeglichen werden. Um die ökologische Funktion dauerhaft zu sichern, muss bei einer 
Überbauung dieser Ausgleich als CEF-Maßnahme vorgezogen werden und die Individuen abgesammelt 
und umgesetzt werden. Bei randlichen Beeinträchtigungen ohne Überbauung wird ein Absammeln 
voraussichtlich nicht erforderlich, ein Ausgleich aufgrund der isolierenden Wirkungen jedoch schon. 

Ggf. werden Bauzeitenregelungen und vor Baubeginn Vergrämungsmaßnahmen erforderlich (Brut-
vögel). Eine artenschutzfachliche Begleitung der Entwurfsplanungen sowie eine artenschutzfachliche 
Baubegleitung werden notwendig. 

Biotopstrukturen 
Die Teilflächen I und II werden im Norden, Süden, Osten und Westen von Knickstrukturen eingefasst. 
Ein weiterer Knick unterteilt die beiden Flächen in die Teilbereiche. 

Knicks sind gem. § 21 LNatSchG i.V.m. § 30 BNatSchG gesetzlich geschützt. Nach dem Gesetz sind 
Handlungen, die zu einer Zerstörung oder einer sonstigen erheblichen Beeinträchtigung führen 
können, verboten. Auch das Kleingewässer im Süden der Teilfläche 1 unterliegt den Biotopschutzvor-
schriften des § 21 LNatSchG i.V.m. § 30 BNatSchG. Von den Verboten können Ausnahmen zugelassen 
werden, wenn diese aus Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses notwendig werden und 
der Erhalt zu einer unzumutbaren Belastung führen würde. Dafür muss i.d.R. die Alternativlosigkeit 
dargelegt werden. 

Deshalb soll nach Möglichkeit eine Überbauung der Knicks vermieden werden. Mit dem Heranrücken 
der Bebauung und der Nutzung des Sport-, Freizeit- und Spielgeländes rücken jedoch auch Stör-
wirkungen, wie akustische und optische Reize, näher an diese geschützten Gehölzstrukturen, was zu 
erheblichen Beeinträchtigungen ihrer ökologischen Funktion führen kann. Um diese Beeinträchti-
gungen so gering wie möglich zu halten, werden Knickschutzstreifen in Abhängigkeit der Wertigkeit 
und der Intensität der zu erwartenden Störwirkungen erforderlich.  

 Entlang des Bustorfer Weges mit essentieller Flugroute von Fledermäusen und entlang des nörd-
lichen Knicks parallel zum Solldieksbach werden 5 m breite Knickstreifen zwingend vorgesehen. 

 Entlang der Veloroute im Süden des Untersuchungsgebietes wird aufgrund der Siedlungsentwick-
lung und der geplanten Erschließung bereits mit erheblichen Beeinträchtigungen gerechnet und 
es wird von einer Endwidmung des Knicks ausgegangen. Hier wird der Knickschutzstreifen deshalb 
auf 3 m Breite reduziert. 
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Eine Überbauung bzw. eine erhebliche Beeinträchtigung des Kleingewässers ist aufgrund der mit der 
Siedlungsentwicklung einhergehenden Isolierung des Gewässers und der engen Platzverhältnisse nicht 
zu vermeiden. Entsprechend wird hier davon ausgegangen, dass eine Ausnahme von den Verboten 
unumgänglich wird. 

Bestand Handlungsbedarf Berücksichtigung in der 
Planung 

Knick Knickschutzstreifen Freihaltebereich Knickschutz 
5 m / 3 m in Abhängigkeit der 
Wertigkeit und der zu er-
wartenden Störwirkungen 

Kleingewässer Ausgleich / Ersatz da 
Überbauung / Isolierung 

Neuanlage Kleingewässer, bei 
Überbauung als CEF-Maß-
nahme (s. u. Artenschutz) 

Fledermäuse 
- Essentielle Flugroute 

Bustorfer Weg 

 
Sicherung der Flugroute als 
CEF-Maßnahme 

 
Freihaltebereich in Kombi-
nation mit Knickschutz und 
Lärmschutz (15 m) bzw. in 
Kombination mit der Ent-
wässerung ohne Beleuchtung 
 

- Flugrouten sonstige Knicks Sicherung der Flugrouten Vermeidung von Beleuchtung 
Amphibien Bei Überbauung Ersatzge-

wässer als CEF-Maßnahme und 
Umsiedlung Amphibien 

Ersatzgewässer 

Ausgleichsfläche am 
Solldieksbach 

Keine Inanspruchnahme Freihaltung / Tabubereich 

 

1.2.2 Mensch 
Mit der Entwicklung des Kieler Südens ist gemäß dem Rahmenplan ein Wohngebiet geplant, für 
welches eine Erschließung gesichert und gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse geschaffen werden 
müssen. Daraus ergeben sich für die Verlegung der Sportplätze folgende Rahmenbedingungen: 

Ausbau Bustorfer Weg und Veloroute 
Für die Entwicklung des neuen Stadtteils „StadtDorf Meimersdorf“ und die Anbindung an die infra-
strukturellen Wohneinrichtungen ist der Ausbau des Bustorfer Weges mit Fuß- und Radwegen und 
Busbegegnungsverkehr erforderlich. Dafür wird einseitig einer der den Bustorfer Weg straßenbe-
gleitenden Knicks überbaut werden müssen. Nach Abstimmung mit dem Stadtplanungsamt soll dieser 
Ausbau in westliche Richtung erfolgen und betrifft damit nicht unmittelbar den Untersuchungsbereich. 
Entsprechend müssen in der vorliegenden Machbarkeitsstudie keine Flächen für den Straßenausbau 
vorgehalten werden. 

Für die in Ost-West-Richtung verlaufende Veloroute wird eine Breite von 4,0 m zzgl. 0,25 Seitenstreifen 
veranschlagt. Im Bereich eines parallel geführten Fußweges muss eine Fläche von 7,25 m Breite im 
südlichen Bereich der Untersuchungsbereiche I und II berücksichtigt werden. 
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Erschließung 
Im Untersuchungsbereich soll ein Vereinssportgelände sowie ein Spiel- und Freizeitbereich entstehen, 
die nach Möglichkeit getrennt voneinander erschlossen werden können. Die Vereinssportanlagen 
sollen zudem nach Möglichkeit ohne Einbeziehung der Veloroute miteinander verbunden sein. Gleich-
zeitig soll eine flächensparende, eingriffsminimierende und wirtschaftliche Doppelnutzung der Fuß- 
und Radwege als Pflege- und Unterhaltungswege erfolgen. So wird für die Wegeverbindung eine Breite 
von 3 m angenommen. 

Lärmschutz 
Wohngebiete sind zur Sicherung gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse vor Lärmimmissionen zu 
schützen. Für konkrete Lärmschutzmaßnahmen wird ein Lärmgutachten eines Fachgutachters er-
forderlich, welches nicht Teil der vorliegenden Machbarkeitsstudie ist. Es sind jedoch Flächen vorzu-
halten, auf denen erforderliche aktive Schallschutzmaßnahmen umgesetzt werden können. Dafür wird 
ein Freihaltebereich von 10 m Breite im Bereich der Sportfelder vorgesehen, welcher aus Schallschutz-
gründen möglichst nahe an der Lärmqualle liegen muss. In diesem Bereich sollen Lärmschutzwälle ggf. 
in Kombination mit Lärmschutzwänden die angrenzenden Nutzungen für Sportlärm schützen. 

Bestand Handlungsbedarf Berücksichtigung in der 
Planung 

Umliegende Wohnbebauung 
(z.T. in Planung) 

Schaffung gesunder Wohn- und 
Arbeitsbedingungen durch 
aktive Lärmschutzmaßnahmen 

Freihaltebereich Lärmschutz 
10 m 

Veloroute  Freihaltebereich 7 ,25m / 4,5 m 
Bustorfer Weg Ausbau 11,5 m / 14,5 m Ausbau in westliche Richtung 

 

1.2.3 Entwässerung 
Regenwasser 
Innerhalb der Teilflächen I und II wird eine Rückhaltung des durch die geplanten Sport-, Spiel- und 
Freizeiteinrichtungen anfallenden, zu sammelnden und abzuführenden Oberflächenwassers möglich. 
Aus entwässerungstechnischen Gesichtspunkten ist es aufgrund der Höhenlage nur sinnvoll, dass dort 
anfallende Oberflächenwasser dort zu sammeln, zurückzuhalten und über eine Retentionsfläche in 
nördliche Richtung zur gedrosselten Einleitung in den Solldieksbach zu führen. Die genaue Einleitstelle 
sowie die bauliche Ausführung der Einleitsituation sind in einer späteren detaillierteren Planung zu 
ermitteln. Die Prüfung einer Führung des gesammelten anfallenden Oberflächenwassers zuerst in 
südliche und dann in westliche Richtung Koppelbach, über die Teilflächen IV und V, ist mit den 
vorhandenen Grundlagen (der Koppelbach ist vor dem B-Plangebiet 935 nach mündlicher Aussage mit 
einem DN 100 Tonrohr verrohrt, in der Lage unbekannt) hier nicht weiter prüfbar und wäre aufgrund 
der vorhandenen Geländestruktur für die Sport-, Spiel- und Freizeiteinrichtungen auch nicht sinnvoll. 

Die Anordnung einer Retentionsfläche im östlichen Tiefpunkt der Teilfläche II wird nicht gewünscht, 
da diese Fläche als Überflutungsfläche des Solldieksbaches dienen soll (Telefonnotiz 25.01.19 GSP mit 
der Stadtentwässerung Kiel). 

Gemäß den Bodenuntersuchungen der Bodenschutzdienst GmbH, Kiel vom 22.01.17 ist in den Teil-
bereichen I und II eventuell der Bau von Versickerungsanlagen möglich. Dies konnte hier nicht berück-
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sichtigt werden, da hierzu weitere Bodenuntersuchungen notwendig wären. Die Entwässerungs-
planungen der vorliegenden Untersuchung umfassen deshalb nur die Möglichkeiten einer Rück-
haltung. 

Für die Entwässerungsplanung ist für den Maßnahmenbereich eine Prüfung nach DWA-A-102-2/BWK-
A 3-2 und den „Wasserrechtlichen Anforderungen zum Umgang mit Regenwasser – Teil 1: 
Mengenbewirtschaftung (A-RW 1) erforderlich. Diese Prüfung ist hier nicht Auftragsbestandteil. Es 
wäre in einer weiteren Planung zu berücksichtigen, dass eventuell unterirdische Reinigungsanlagen 
vorzusehen sind. 

Bestand Handlungsbedarf Berücksichtigung in der 
Planung 

Randbedingungen für die Aus-
bildung der Retentionsflächen 

Aus Gesprächsnotiz mit UWB 
und Stadtentwässerung 
15.11.18:  
- Böschungsneigung 1:3 
- Drossel auf 2,3 l/s*ha 
- 10-jährliches Regenereignis 
- Bei Einstau 0,40 m nicht 

einzuzäunen 
- 0,40 Einstau + 0,35 Freibord 

= 0,75 geringste Tiefen der 
RF 

erfolgt 

Bemessung nach DIN 1986-100 Überflutungsnachweis und 
Bemessung von 
Rückhalteräumen bei 
Einleitungsbeschränkung 

Nachweise geführt 

 

Schmutzwasser 
Eine Ableitung des anfallenden Schmutzwassers aus dem Maßnahmenbereich wäre mit einem An-
schluss (eventuell im Freigefälle) an die geplante SW-Kanalisation „Quartier Mitte“ bei dem 
Schachtbauwerk S 208 möglich. 

Zisterneneinbau 
Als Rückhalteraum für die Oberflächenentwässerung ist keine Inanspruchnahme von Zisternen not-
wendig. Ein Zisterneneinbau wäre im Maßnahmenbereich aber generell möglich. 

Geothermie 
Es ist keine Regenwasserrückhaltung unterhalb der Spielflächen notwendig, daher ist mit dem Bau von 
Anlagen zur geothermischen Nutzung kein Konfliktpotenzial erkennbar. 

 



 

Landeshauptstadt Kiel 
Stand: 25.10.2022 

Machbarkeitsstudie „Sportplätze Meimersdorf“  
 

 10 
Gosch & Priewe Ingenieurgesellschaft mbH • 23843 Bad Oldesloe 

 

2 Variantenvergleich: tabellarische Gegenüberstellung 
 

 Variante 1 – Kompaktvariante   Variante 2 – Spielplatz am Solldieksbach   Variante 3 – weiträumiges Vereinsgelände   

Funktionalität der Nutzungsbausteine / Freiraumplanerische Aspekte 
Flächenbedarf für bauliche Nutzungen Keine Flächennutzung der tiefer gelegenen Flächen auf 

der Teilfläche II erforderlich  
+ Hoher Flächenbedarf, Ausdehnung auf beide Teil-

flächen bis in die tiefer gelegenen Bereiche 
- Hoher Flächenbedarf, Ausdehnung auf beide Teil-

flächen bis in die tiefer gelegenen Bereiche 
- 

Querung Veloroute - Eine Querung der Veloroute zur Erschließung des 
Spiel- und Freizeitbereiches, die bereits für die Ver-
bindung des neuen Stadtteils zur Bebauung Lang-
koppel geplant ist. 

- Keine weitere Querung der Veloroute für die An-
bindung des Spiel- und Freizeitbereiches. 

+ - Eine Querung der Veloroute zur Erschließung des 
Spiel- und Freizeitbereiches, die bereits für die Ver-
bindung des neuen Stadtteils zur Bebauung Lang-
koppel geplant ist. 

- Eine weitere Querung der Veloroute für die An-
bindung des Spiel- und Freizeitbereiches im Bereich 
eines bereits geplanten Kreuzungspunktes. 

o - Eine Querung der Veloroute,  die für die Verbindung 
des neuen Stadtteils zur Bebauung Langkoppel ge-
plant ist. 

- Zwei weitere Querungen der Veloroute für die 
Anbindung des Spiel- und Freizeitbereiches. 

- 

Gliederung der Flächennutzung Kompakte Anordnung der Vereinssportflächen + - Anordnung der Vereinssportflächen erstreckt sich 
über die besamten höher liegenden  Flächen beider 
Teilbereiche 

- Der Spiel- und Freizeitbereich ragt bis in die tiefer 
liegenden Flächen am Solldieksbach 

o Vereinssportflächen nehmen nahezu die gesamten 
beiden Teilflächen ein, wenig Platz für den Spiel- und 
Freizeitbereich  

- 

Spiel-und Freizeitbereich 
- Räumliche Lage des Freizeitbereiches Der Spiel- und Freizeitbereich liegt zentral gelegen zu 

den neu geplanten Siedlungsbereichen und ist somit 
gut für Kinder und Jugendliche zu erreichen. 

+ Der Spiel- und Freizeitbereich liegt zwar etwas abseits 
des neu geplanten Siedlungsbereiches ist jedoch für die 
Zielgruppe sowohl aus den neu geplanten 
Siedlungsbereichen als auch von der Bebauung an der 
Langkoppel zukünftig über ein Brückenbauwerk über 
den Solldieksbach sehr gut erreichbar. 

+ Der Spiel- und Freizeitbereich liegt sehr eingeengt 
zwischen Veloroute und dem Hauptsport-Großfeld. 
 

- 

- Größe des Spiel- und Freizeitbereiches Spiel- und Freizeitbereich etwas beengt: ~4.400 m² o Großzügiger Spiel- und Freizeitbereich: >5.000 m² + Relativ kleiner Spiel- und Freizeitbereich zwischen dem 
Vereinssportgelände und der Veloroute: 4.000 m²  

- 
- Erschließung Das Spiel- und Freizeitgelände kann getrennt vom 

Vereinssportgelände erschlossen werden. 
 

+ Das Spiel- und Freizeitgelände könnte getrennt vom 
Vereinssportgelände erschlossen werden. 
 

+ Das Spiel- und Freizeitgelände kann getrennt vom 
Vereinssportgelände erschlossen werden. 
 

+ 

 Eine zusätzliche fußläufige Anbindung aus südwest-
licher Richtung wäre über die Tribünenbereiche 
möglich. 

o Eine zusätzliche fußläufige Anbindung aus südwest-
licher Richtung wäre mit Hilfe von Stützwänden 
zwischen dem Großspielfeld und dem Softball-Feld 
möglich. 

o Eine zusätzliche fußläufige Anbindung aus südwest-
licher Richtung wäre in Kombination mit dem Unter-
haltungsweg für den Retentionsraum möglich. 

+ 

Vereinsportbereich 
- Räumliche Anordnung der Sportfelder Gute Anbindung an das vorhandene Sportgelände 

westlich des Bustorfer Weges, kompakte Anordnung 
der Vereinssportfelder 

+ Gute Anbindung an das vorhandene Sportgelände 
westlich des Bustorfer Weges, weite räumliche 
Anordnung der Vereinssportfelder untereinander 

o Große räumliche Trennung zwischen dem alten und 
neuen Vereinsgelände, weite räumliche Anordnung der 
Vereinssportfelder untereinander 

- 

- Ausrichtung der Spielfelder zum 
Sonnenstand 

Unterschiedliche Ausrichtung der Sport-Großfelder 
ermöglicht ein optimales Bespielen bei unter-
schiedlichen Sonnenständen 

+ Gleiche Ausrichtung der Sport-Großfelder ermöglicht 
kein Ausweichen bei ungünstigen Sonnenständen auf 
ein anderes Sportfeld 

- Gleiche Ausrichtung der Sport-Großfelder ermöglicht 
kein Ausweichen bei ungünstigen Sonnenständen auf 
ein anderes Sportfeld 

- 

- Barrierefreiheit Zur Überwindung der Geländehöhen können teilweise 
keine barrierefreien Wege auf kurzer Strecke errichtet 
werden. 

- Die Einbindung in das vorhandene Gelände und die 
Länge der Wege begünstigen eine optimale barriere-
freie Wegeführung. 

+ Die Einbindung in das vorhandene Gelände und die 
Länge der Wege begünstigen eine gute barrierefreie 
Wegeführung. 

+ 
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 Variante 1 – Kompaktvariante   Variante 2 – Spielplatz am Solldieksbach   Variante 3 – weiträumiges Vereinsgelände   
- Erreichbarkeit der Vereinssportanlagen 

vom Vereinsheim aus 
Kurze Wege zu allen Vereinssportflächen + Weite Wege zum Jugendfußballfeld o Weite Wege zum Jugendfußballfeld und zum Softball-

Feld 
- 

- Vereinsheim 
o Vereinsheimumfeld Sehr beengtes Vereinsheimumfeld - Großzügiges Vereinsheimumfeld mit Erweiterungs-

optionen der Außenbereichsnutzung bei Sportveran-
staltungen  

+ Großzügiges Vereinsheimumfeld jedoch ohne Erweite-
rungsoptionen der Außenbereichsnutzung für Sport-
veranstaltungen 

o 

o Möglichkeit einer 
Eingeschossigkeit 

Keine eingeschossige Bauweise zur Unterbringung der 
erforderlichen Umkleidemöglichkeiten umsetzbar 

- Raum für eine eingeschossige Bauweise für das 
Vereinsheim vorhanden 

+ Keine eingeschossige Bauweise zur Unterbringung der 
erforderlichen Umkleidemöglichkeiten umsetzbar 

- 

Lärmschutz 
- Vereinsportbereich Lärmschutzmaßnahmen müssen in Teilabschnitten 

zusammen mit der Geländeangleichung kombiniert 
werden 

- Ausreichend Raum für Lärmschutzmaßnahmen vor-
handen 
 

+ Ausreichend Raum für Lärmschutzmaßnahmen vor-
handen 
 

+ 

- Spiel- und Freizeitbereich Der Spiel- und Freizeitbereich kann problemlos über 
eine aktive Lärmschutzmaßnahme abgeschirmt 
werden 

+ Der Spiel- und Freizeitbereich liegt abseits vorhandener 
bzw. geplanter Wohnbebauung, so dass keine Konflikte 
durch Freizeitlärm erwartet werden 

+ Lärmschutzmaßnahmen sind nur sehr eingeschränkt 
über eine Lärmschutzwand möglich.  

- 

Erholungsnutzung Kompakte Anordnung des Spiel- und Freizeitbereiches 
mit eingeschränkter Ausgestaltung von Fuß- und Rad-
wegeverbindungen 

o Großzügiger Raum für den Spiel- und Freizeitbereich 
lässt Raum für eine parkartige Gestaltung mit Fuß- und 
Radwegen und deren Anbindung an vorhandene und 
geplante Wegebeziehungen 

+ Wenig Raum für den Spiel- und Freizeitbereich, keinen 
Platz für die sonstige Erholungsnutzung mit Anbindung 
an vorhandene und geplante Wegebeziehungen 

- 

Wirtschaftlichkeit 
Einbindung in die Geländestruktur - Die Lage der Retentionsfläche ist identisch zu 

Variante 2 und erfordert mehr einzelne Kaskaden 
für die Retentionsfläche als die Variante 3.  

- Durch die eng beieinander platzierten Flächen wird 
der Einbau von diversen technischen Anlagen, wie 
Treppen, Winkelstützen und Absturzsicherungen, 
erforderlich.  

 

o - Die Lage der Retentionsfläche ist identisch zu 
Variante 1 und erfordert mehr einzelne Kaskaden 
für die Retentionsfläche als die Variante 3.  

o - Die Lage der Retentionsfläche erfordert weniger 
einzelne Kaskaden für die Retentionsfläche als die 
Varianten 1 und 2 

- Die Lage des Softball-Feldes bedingt zusätzliche 
Bodenbewegungen  

- Innerhalb des Vereinssportgeländes liegt zwischen 
dem Jugendfußballfeld und dem Softball-Feld ein 
Höhenunterschied von rd. 10 m. 

- Durch die Lage des Sport-Großfeldes zur Stellplatz-
anlage wird der Einbau von technischen Anlagen / 
Winkelstützen und Absturzsicherungen erforder-
lich.  

- 

Überschlägig bewegte Bodenmassen für die 
Spielfelder 

~19.000m³ - ~16.200 m³ o ~18.400 m³ - 
Überschlägig erforderliche Stützmauern 13 m mit h= 0,5 m 

47 m mit h= 1,5 m 
- -  + 51 m mit h= 1,5 m - 

Kosten 
- Baukosten für Bodenbewegungen, 

Stützmauern, Stellplatzanlage 
(für alle anderen Nutzungsbereiche 
werden keine signifikanten Unterschiede 
bei den Baukosten erwartet) 

Bei der Variante 1 werden die meisten Bodenbe-
wegungen erforderlich. 
Durch erforderliche Stützmauern fallen zusätzliche 
Baukosten an. 
Die relativ kostensparende Stellplatzanlage erfordert 
verhältnismäßig weniger Baukosten. 
 

o Bei der Variante 2 werden die geringsten Bodenbe-
wegungen erforderlich. 
Es werden voraussichtlich keine Stützmauern erforder-
lich. 
Die Stellplatzanlage ist verhältnismäßig klein ausge-
bildet und erfordert verhältnismäßig weniger 
Baukosten. 

+ Bei der Variante 3 werden ähnlich hohe Boden-
bewegungen wie bei der Variante 1 erforderlich. 
Durch erforderliche Stützmauern fallen zusätzliche 
Baukosten an. 
Die Stellplatzanlage ist verhältnismäßig groß aus-
gebildet und erfordert verhältnismäßig hohe Bau-
kosten. 

- 
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 Variante 1 – Kompaktvariante   Variante 2 – Spielplatz am Solldieksbach   Variante 3 – weiträumiges Vereinsgelände   
 überschlägige derzeitige unverbindliche 

Baukosten für Bodenbewegungen, 
Stützmauern, Stellplatzanlage:                
~920.000,-EUR  

 überschlägige derzeitige unverbindliche 
Baukosten für Bodenbewegungen, 
Stützmauern, Stellplatzanlage:          
~840.000,-EUR  

 überschlägige derzeitige unverbindliche 
Baukosten für Bodenbewegungen, 
Stützmauern, Stellplatzanlage:         
~1.030.000,-EUR 

- Wartungskosten Es werden vergleichsweise weniger Wege und Stell-
platzfläche zu pflegen sein als bei den Varianten 2 und 
3.  
Bewirtschaftung aller Spielflächen auf weniger 
ausgedehnten Flächen. 

+ Die vergleichsweise vielen Wege erfordern mehr 
Wartungskosten als in den Varianten 1 und 3.  
Bewirtschaftung aller Vereinsspielflächen auf weit 
ausgedehnten Flächen 

o Die Wege und die große Stellplatzanlage erfordern 
mehr Wartungskosten als in der Variante 1 und 
weniger als in der Variante 2. 
Bewirtschaftung aller Vereinsspielflächen auf sehr weit 
ausgedehnten Flächen 

- 

Natur und Landschaft 
Topographie Geländeböschungen/ - Flächeninanspruchnahme für alle Teilnutzungen 

vorwiegend auf den höher gelegenen, weniger 
hangigen Bereichen der beiden Teilflächen möglich. 

 
 
 
- Die Anordnung der Vereinssportfelder kann für alle 

Spielfelder auf ähnlichem Höhenniveau erfolgen. 

+ - Flächeninanspruchnahme für die Vereinssport-
anlagen vorwiegend auf den höher gelegenen, 
weniger hangigen Bereichen der beiden Teilflächen 
möglich, der Spiel- und Freizeitbereich kann ohne 
große Bodenbewegungen in den tieferen Bereichen 
erfolgen 

- Die Anordnung der Vereinssportfelder kann für alle 
Spielfelder auf ähnlichem Höhenniveau erfolgen. 

+ - Flächeninanspruchnahme für die Vereinssport-
anlagen bis in die tiefer gelegenen Teilbereiche der 
Teilfläche II - Inanspruchnahme der hangigen 
Flächenbereiche der Teilfläche II durch das Softball-
Feld bis in die tiefer gelegenen Flächen. 
 

- Zwischen dem Jugendfußballfeld und dem Softball-
Feld liegt innerhalb des Vereinsgeländes ein 
Höhenunterschied von rd. 10 m 

- 

Stützmauern/Höhenunterschiede verhältnismäßig große zu überwindende Höhenunter-
schiede bei den Groß-Spielfeldern 

- verhältnismäßig gering zu überwindende Höhenunter-
schiede bei den Groß-Spielfeldern 

+ Durchschnittlich zu überwindende Höhenunterschiede 
bei den Groß-Spielfeldern 

o 
- Groß-Sportfeld mit Ligabetrieb h=~4,5 m  h=~3 m  h=~3,5 m  
- Groß-Sportfeld - Trainingsfeld h=~5 m  h=~5 m  h=~5 m  
- Jugendfußballfeld h=~4 m  h=~2,5 m  h=~2,5 m  
- Softball-Feld h=~2,5 m  h=~3 m  h=~4,5 m  
Summe der Bodenvoll- und Teilversiegelungen ~25.560 m² o ~27.200 m² - ~27.150 m² - 
- Sport- und Freizeiteinrichtungen inkl. 

Tribünen 
~22.050 m²  ~22.050 m²  ~22.050 m²  

- Stellplatzfläche ~1.660 m²  ~1.750 m²  ~2.290 m²  
- Vereinsheim ~250 m²  ~250 m  ~250 m  
- Vereinsumfeld inkl. Fahrradabstellflächen ~230 m²  ~400 m²  ~410 m²  
- Wegeverbindungen, wassergebunden ~1.370 m2  2.750 m²  2.150 m²  
Biotop- und Artenschutz 
- Fledermäuse – Flugroute/Dunkelkorridor 

Bustorfer Weg 
- Für die Erschließung des Vereinssportgeländes 

muss die vorhandene Zufahrt vom Bustorfer Weg 
verschoben werden.  

- Die alte Zufahrt muss durch Gehölzanpflanzungen 
geschlossen werden. Der Lückenschluss muss vor 
dem erforderlichen Knickdurchbruch funktionsfähig 
sein, um eine Unterbrechung der Flugroute zu 
vermieden (CEF-Maßnahme)  

o - Es wird nur eine geringfügige Erweiterung des vorh. 
Knickdurchbruchs für die Erschließung des Vereins-
sportgeländes erforderlich, 

- Die Wiederherstellung einer qualitativ hoch-
wertigen Leitstruktur (doppelte lineare Gehölz-
struktur) am Bustorfer Weg ist in Kombination mit 
einer begrünten Lärmschutzeinrichtung als CEF-
Maßnahme relativ einfach möglich. 

+ - Es wird nur eine geringfügige Erweiterung des vorh. 
Knickdurchbruchs für die Erschließung des Vereins-
sportgeländes erforderlich, 

- Ein breiter „Dunkelkorridor“ parallel zum Bustorfer 
Weg kann als Fledermausroute in Kombination mit 
dem Retentionsraum und einer neuen linearen 
Gehölzstruktur als CEF-Maßnahme geschaffen 
werden. 

+ 



 

Landeshauptstadt Kiel 
Stand: 25.10.2022 

Machbarkeitsstudie „Sportplätze Meimersdorf“  
 

 13 
Gosch & Priewe Ingenieurgesellschaft mbH • 23843 Bad Oldesloe 

 

 Variante 1 – Kompaktvariante   Variante 2 – Spielplatz am Solldieksbach   Variante 3 – weiträumiges Vereinsgelände   
- Ansonsten ist die Wiederherstellung der Flugstraße 

am Bustorfer Weg in Kombination mit einer be-
grünten Lärmschutzeinrichtung möglich, welche die 
Wiederherstellung einer qualitativ hochwertigen 
Leitstruktur (doppelte lineare Gehölzstruktur) als 
CEF-Maßnahme bietet. 

- Fledermäuse – Flugroute sonstige Knicks Aufgrund der Lage der Sportfelder kann eine 
Beleuchtung der umliegenden als Fledermausflug-
routen genutzten Knickstrukturen minimiert / ver-
mieden werden. 

+ Aufgrund der Lage der Sportfelder kann eine 
Beleuchtung der umliegenden als Fledermausflug-
routen genutzten Knickstrukturen minimiert / ver-
mieden werden. 

+ Aufgrund der Lage des Sport-Großfeldes für den 
Ligabetrieb erscheint eine Abschirmung von Licht-
immissionen gegenüber angrenzender Knickstruktur 
problematisch. Auch sind Störwirkung durch Licht-
einwirkung von der Stellplatzanlage und der Zuwegung 
zu erwarten. 

- 

Entwässerung 
Bemessung Rückhaltung - Aus Rückhaltebedarf Rahmenplan „Kieler Süden“ 

(Vorgabe Büro TSM) 1250 m³ benötigt. Damalige 
Planung der dargestellten RF im Maßnahmen-
bereich war durch GSP mit 1644 m³ erfolgt und hat 
somit eine Reserve von 394 m³ 

- Erforderliches Rückhaltevolumen der Variante 1 
von 234 m³ hier integrierbar, Umplanung nicht 
erforderlich. 

o - Aus Rückhaltebedarf Rahmenplan „Kieler Süden“ 
(Vorgabe Büro TSM) 1250 m³ benötigt. Damalige 
Planung der dargestellten RF im Maßnahmen-
bereich war durch GSP mit 1644 m³ erfolgt und hat 
somit eine Reserve von 394 m³ 

- Erforderliches Rückhaltevolumen der Variante 2 
von 236 m³ hier integrierbar, Umplanung nicht 
erforderlich. 

o - Aus Rückhaltebedarf Rahmenplan „Kieler Süden“ 
(Vorgabe Büro TSM) 1250 m³ benötigt. Neu 
geplante RF direkt angrenzend an den Bustorfer 
Weg mit 1800 m³. Reserve hier von 550 m³. 

- Erforderliches Rückhaltevolumen der Variante 3 
von 240 m³ ist in der neu geplanten RF integriert. 

o 

Flächenbedarf Retentionsfläche - Konfliktbereich im Flächenbedarf mit der vor-
handenen Entwässerungsplanung vergleichsweise 
hoch, Umplanung hier notwendig (aufwendiger als 
bei V2) 

- - Wenig Flächen im Konfliktbereich mit der vor-
handenen Entwässerungsplanung, hier nur geringe 
Umplanung notwendig 

o - Keine Flächen im Konfliktbereich, daher keine 
Umplanung notwendig, da Neuplanung RF 

- In der Fläche weniger Bedarf als in V1 und V2, da 
weniger Höhenmeter zu überwinden als bei den 
anderen Varianten 

+ 

Zulauf/Einleitung Retentionsfläche - Einleitung der westlichen Teilflächen muss in die 
letzte Kaskade der RF vor dem Solldieksbach 
erfolgen (wie in V2) 

- Einleitung der östlichen Teilflächen muss in die vor-
letzte Kaskade der RF vor dem Solldieksbach er-
folgen (wie in V2) 

o - Einleitung der westlichen Teilflächen muss in die 
letzte Kaskade der RF vor dem Solldieksbach er-
folgen (wie in V1) 

- Einleitung der östlichen Teilflächen muss in die vor-
letzte Kaskade der RF vor dem Solldieksbach 
erfolgen (wie in V1) 

o - Einleitung aller Teilflächen muss in die vorletzte und 
letzte Kaskade der RF vor dem Solldieksbach er-
folgen 

- Bisher angedachter Zulauf aus dem Rahmenplan 
„Kieler Süden“ nicht mehr möglich, hier muss eine 
Neuplanung erfolgen 

- 

Abflusswirksame Fläche - Parkplatz in Sickerpflaster, Spiel-Großfeld in Kunst-
rasen/Naturrasen, Vereinsheim mit Gründach, 
Skateanlage in Asphalt, Tribüne in Betonpflaster, 
versiegelte Wegeflächen in Sickerpflaster 

- wenig Oberflächenversiegelung ⅀Au,Cm= 7182 m² 

o - Parkplatz in Sickerpflaster, Spiel-Großfeld in Kunst-
rasen/Naturrasen, Vereinsheim mit Gründach, 
Skateanlage in Asphalt, Tribüne in Betonpflaster, 
versiegelte Wegeflächen in Sickerpflaster 

- viel Oberflächenversiegelung ⅀Au,Cm= 7245 m² 

o - Parkplatz in Sickerpflaster, Spiel-Großfeld in Kunst-
rasen/Naturrasen, Vereinsheim mit Gründach, 
Skateanlage in Asphalt, Tribüne in Betonpflaster, 
versiegelte Wegeflächen in Sickerpflaster 

- Am meisten Oberflächenversiegelung ⅀Au,Cm= 
7384 m² 

o 

Einzuleitende Drosselmenge Zuleitung in den Solldieksbach mit undurchlässiger 
Fläche Au,Cm x 2,3 l/s*ha = 5,50 l/s (Drosselabfluss) 

o Zuleitung in den Solldieksbach mit undurchlässiger 
Fläche Au,Cm x 2,3 l/s*ha = 5,56 l/s (Drosselabfluss) 

o Zuleitung in den Solldieksbach mit undurchlässiger 
Fläche Au,Cm x 2,3 l/s*ha = 5,68 l/s (Drosselabfluss) 

o 

Raum für Beckenunterhaltung / 
Unterhaltungsweg 

nicht vorhanden - kaum vorhanden o vorhanden + 
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3 Variantendiskussion 

3.1 mathematischer Vergleich – Matrix   
 Variante 1 Variante 2 Variante 3 

+ 12-mal 15-mal 7-mal 

o 11-mal 14-mal 5-mal 

- 9-mal 3-mal 20-mal 

 

3.2 verbal-argumentativer Vergleich  

3.2.1 Variantenbeschreibung 
Alle drei aufgezeigten Varianten erfüllen vollständig die infrastrukturellen Anforderungen in Anzahl 
und Größe. Auch die Funktionsfähigkeit der Entwässerung des in der Maßnahmenfläche anfallenden 
Oberflächenwassers sowie die Unterbringung des erforderlichen Rückhalteraums aus der bisherigen 
Erschließungsplanung „Kieler Süden“ wird für alle Varianten sichergestellt. In jeder Variante wird eine 
erste Herstellung des Retentionsraumes für die Oberflächenentwässerung notwendig und auch 
unabhängig der Herstellungen der Spiel- und Freizeitbereiche möglich. 

 Bei der Platzierung der Sportfelder wurde bei allen Varianten auf eine gestalterisch verträg-
liche Geländeanpassung geachtet, so dass bestimmte Anordnungen im Vorfeld ausgeschlossen 
wurden (z.B. die Anordnung des 2. Sport-Großfeldes auf der Teilfläche II ist alternativlos, eine 
Nord-Südausrichtung des Groß-Sportfeldes auf der Teilfläche II ist aufgrund des Höhenunter-
schieds von über 9 m nicht umsetzbar).  

 Eine funktionale Trennung zwischen dem Vereinssportgelände und dem Spiel- und Freizeit-
bereich ist bei allen Varianten möglich, jedoch in unterschiedlicher Qualität. 

 Aufgrund der zu erwartenden Störwirkungen auf das bestehende Kleingewässer wurde auf 
einen Erhalt zugunsten einer topographisch sinnvollen Anordnung verzichtet. 

 Der Erhalt der vorhandenen Knickstrukturen wird im Hinblick auf die ökologischen Funktionen 
als Biotopstruktur in allen Varianten nahezu gleichermaßen erfüllt. Unterschiede ergeben sich 
in den zu erwartenden Auswirkungen auf deren Lebensraum insbesondere für Fledermäuse. 

 Zur Schaffung gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse in den neuen Wohngebieten werden 
in allen Varianten für alle Vereinssportbereiche aktive Lärmschutzeinrichtungen berück-
sichtigt. Für den Spiel- und Freizeitbereich werden Lärmschutzanforderungen hingegen im 
unterschiedlichen Maße berücksichtigt. 

 Das 2. Großsportfeld fällt in allen Varianten gleich aus, da es in allen Varianten die gleiche Lage 
aufweist.  

 Zur Ausformung müssen in einigen Bereichen Böden abgeschoben und in anderen Böden auf-
getragen werden. Unter der Annahme, dass sich der gewonnene Boden genauso wieder ein-
bauen lässt, wird für diese Bodenbewegungen für alle Spielfelder ein Nullsummenergebnis 
angenommen, d.h. Auf- und Abtragsmassen heben sich gegenseitig auf.  
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Variante 1 - Kompaktvariante 
In der Variante 1 wird die Entwässerungsplanung aus der Rahmenplanung für den Kieler Süden 
aufgegriffen. Dadurch ergibt sich eine relativ schlanke Anordnung des Retentionsraumes, der zu einem 
Großteil in den tiefer gelegenen Geländebereichen der Teilfläche I entlang des nördlichen Knicks ver-
läuft. Dadurch ergibt sich auf der Teilfläche I ein noch verhältnismäßig ebener Bereich. Die noch 
moderaten Geländebewegungen lassen Raum, die ebenen Sportflächen in das vorhandene Gelände 
der Teilfläche I einzupassen. Es entstehen durch die bereits zuvor geplante Retentionsfläche einige 
Konfliktbereiche, die jedoch in weiteren Planungsschritten ausgeglichen werden können. 

Die Variante sieht hier neben den erforderlichen Stellplatzflächen für den motorisierten und nicht 
motorisierten Verkehr und dem Vereinsheim die Anordnung von drei Vereinssportflächen auf der 
Teilfläche I vor. Die Anordnung ist jedoch dicht gedrängt, es gibt wenig Raum für naturverträgliche 
Geländeböschungen. Die Gestaltung lässt eine direkte und kurze Wegegestaltung zu, die jedoch auf 
einer zum Teil kurzen Strecke Geländesprünge überbrücken muss. Hier werden in Teilabschnitte 
gestalterisch wenig attraktive technische Anlagen, wie Winkelstützen und Absturzsicherungen, 
erforderlich. Auf Grund der engen Platzverhältnisse bleibt nur wenig bis gar kein Spielraum für eine 
barrierefreie Zugänglichkeit. Zur Überwindung von Höhensprünge wird in Teilabschnitten der Einbau 
von Treppenanlagen erforderlich.  

Die Nähe zum Vereinsheim lässt für das Sport-Großfeld, das Softball-Feld und das Jugendfußballfeld 
einen optimierten Ligabetrieb zu. Das zweite Groß-Spielfeld liegt hierdurch jedoch durch den 
Retentionsraum und die bestehende Knickstruktur getrennt zu den anderen Vereinsspielfeldern. 

Aufgrund der beengten Raumbedingungen ist für die Erschließung des Vereinssportgeländes vom 
Bustorfer Weg eine Verlegung der Zufahrt erforderlich. Dieses muss unter artenschutzfachlichen 
Gesichtspunkten gesondert betrachtet werden, da aufgrund der essentiellen Bedeutung der 
Redderstrukturen des Bustorfer Weges keine größere Lücke in der Leitstruktur entstehen darf.   

Für das Vereinsheim bleibt wenig Gestaltungsraum. Das Vereinsheimumfeld ist stark eingeschränkt. 
Die Mindestanforderungen an die erforderlichen Stellplatzflächen für Kfz und Fahrräder können zwar 
erfüllt werden, ein Vorplatz für kleinere Veranstaltungen o.ä. ist jedoch nicht möglich. 

Aufgrund der sehr engen Platzverhältnisse bei 3 Vereinssportfeldern auf der Teilfläche I wird aus plane-
rischer Sicht eine Verschneidung der Flächen für den Jugendfußball und dem Softball dringend 
empfohlen. Die Nutzung dieser beiden Sportfelder würde hierdurch eingeschränkt werden.  

Die Lage der Sportfelder lässt Raum, die Sportfelder mit den erforderlichen Beleuchtungseinrichtungen 
/ Flutlichtanlagen mit Hilfe der erforderlichen Lärmschutzeinrichtungen gegenüber den als Flugrouten 
bedeutenden Knickstrukturen abzuschirmen. Insbesondere die essentielle Flugroute am Bustorfer 
Weg kann durch eine parallel verlaufende, begrünte Lärmschutzeinrichtung gestärkt und durch die 
Abschirmung vor Beleuchtung geschützt werden. Problematisch aus naturschutzfachlicher Sicht ist 
hier nur die oben bereits beschriebene Verlegung des Zufahrtsbereiches. Zu den weiteren Knick-
strukturen ist ausreichend Raum vorhanden, mittels entsprechend ausgerichteter, fledermaus-
freundlicher Leuchten die Lichtimmissionen auf diese Strukturen weitgehend zu minimieren. 

Aufgrund der Lage der Vereinssportfelder bleibt im Osten der Teilfläche II Raum für einen Spiel- und 
Freizeitbereich, welcher auch von den geplanten Wohngebieten für Kinder- und Jugendliche über 
relativ kurze Wege gut erreichbar sein wird. Gleichzeit kann dieser Bereich durch aktiven Lärmschutz 
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problemlos gegenüber der neuen Wohnbebauung abgeschirmt werden. Eine parkartige Freizeit-
gestaltung mit Fußwegeverbindungen ist eingeschränkt möglich. Sie lässt aber eine getrennte 
Erschließung von Vereinssportgelände und Spiel- und Freizeitbereich zu. 

Gestalterisch soll zur Einbindung des Vereinssportgeländes in den Landschaftsraum sowie als visuelle 
und räumliche Trennung zwischen dem Sportgelände und dem Spiel- und Freizeitbereich eine lineare 
Gehölzanpflanzung / Knickstruktur neu angelegt werden. So kann eine klare Gliederung beider 
Nutzungsbausteine erreicht werden. 

Die Wege werden gleichzeitig zur Bewirtschaftung der Spielfelder genutzt. Wartungskosten, wie 
Reinigung der Wege, ausbringen von Streusalz, aber auch Instandhaltung der technischen Anlagen, 
fallen an. Es werden vergleichsweise weniger Wege zu pflegen sein als bei den Varianten 2 und 3. 

Variante 2 – Spielplatz am Solldieksbach 
In der Variante 2 wird ebenfalls die Entwässerungsplanung aus der Rahmenplanung für den Kieler 
Süden aufgegriffen. Dadurch ergibt sich eine relativ schlanke Anordnung des Retentionsraumes, der 
zu einem Großteil in den tiefer gelegenen Geländebereichen der Teilfläche I entlang des nördlichen 
Knicks verläuft. Dadurch ergibt sich auf der Teilfläche I ein noch verhältnismäßig ebener Bereich, in 
dem neben den erforderlichen Stellplatzflächen für den motorisierten und nicht motorisierten Verkehr 
und dem Vereinsheim die Anordnung von zwei Vereinssportflächen problemlos möglich wird. Die noch 
moderaten Geländebewegungen lassen so ausreichend Raum, die ebenen Sportflächen harmonisch 
verträglich in das vorhandene Gelände der Teilfläche I einzupassen. Es entstehen durch die bereits 
zuvor geplante Retentionsfläche einige Konfliktbereiche, die jedoch in weiteren Planungsschritten 
ausgeglichen werden können. 

Die Nähe zum Vereinsheim lässt für die beiden Sportfelder auf der Teilfläche I einen optimierten 
Ligabetrieb zu, Training- und Jugendsport können unabhängig hiervon auf der benachbarten Teilfläche 
II parallel betrieben werden. Es entstehen durch die bereits zuvor geplante Retentionsfläche wenige 
Konfliktbereiche, die in weiteren Planungsschritten ausgeglichen werden können. 

Die Platzierung der Sportfelder erstreckt sich über einen weiten Bereich der zur Verfügung gestellten 
Flächen. Vor allem das 2. Großspielfeld und das Jugendspielfeld sind in einem stark bewegten Gelände 
integriert. Durch die vergleichsweise langen Wegeverbindungen, großflächige Platzierung aller 
Bereiche, größere Parkplatzanlage mit Hangneigung sowie Modellierung des Geländes in den Über-
gängen, kann eine barrierefreie Zugänglichkeit der Vereinsfläche gewährleistet werden. Technische 
Anlagen wie Stützmauern und Treppenanlagen werden nicht erforderlich. 

Die Erschießung des Vereinssportgeländes vom Bustorfer Weg ist relativ unproblematisch über die 
vorhandene Feldzufahrt möglich. Neben den erforderlichen Stellplatzflächen für die Kfz und Fahrräder 
ist ausreichend Raum für ein großzügiges Vereinsumfeld. Auch eine Eingeschossigkeit des Vereins-
heims wäre möglich. 

Die Lage der Sportfelder lässt Raum, die Sportfelder mit den erforderlichen Beleuchtungseinrichtungen 
/ Flutlichtanlagen mit Hilfe der erforderlichen Lärmschutzeinrichtungen gegenüber den als Flugrouten 
bedeutenden Knickstrukturen abzuschirmen. Insbesondere die essentielle Flugroute am Bustorfer 
Weg kann durch eine parallel verlaufende, begrünte Lärmschutzeinrichtung gestärkt und durch die 
Abschirmung vor Beleuchtung geschützt werden. Zu den weiteren Knickstrukturen ist ausreichend 
Raum vorhanden, mittels entsprechend ausgerichteter, fledermausfreundlicher Leuchten die Licht-
immissionen auf diese Strukturen weitgehend zu minimieren. 
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Aufgrund der Lage der Vereinssportfelder auf den höher gelegenen, weniger bewegten Bereichen, ist 
im unmittelbaren Anschluss an die geplante Wohnbebauung kein Platz für einen Spiel- und Freizeit-
bereich für Kinder und Jugendliche. Dieser muss auf die tiefer gelegenen Bereiche der Teilfläche II an-
geordnet werden und rückt damit nahe an bestehende Freizeitbereiche der Bebauung an der 
Langkoppel. Der Bereich lässt dafür viel Spielraum für eine parkartige Freizeitgestaltung mit 
Fußwegeverbindungen, von der wenig Konfliktpotenzial auf das neue Wohngebiet zu erwarten ist. 

Für eine optimale fußläufige Anbindung des Spiel- und Freizeitbereiches stellt die Variante 2 
beispielhaft eine Kreuzung der Wege mit der Erschließung des Vereinsportgeländes dar. In diesem Fall 
müssten ggf. Lösungsmöglichkeiten gesucht werden, das Vereinssportgelände gegen ein allgemeines 
Betreten einzufrieden. 

Zur weiteren visuellen Trennung der Sporteinrichtungen von den Freizeiteinrichtungen wird die An-
pflanzung einer geschlossenen linearen Gehölzstruktur / Knickneuanlage vorgesehen. So kann eine 
landschaftsraumtypische Einbindung beide Nutzungen voneinander trennen.  

Variante 3 – weiträumiges Vereinsgelände  
Die Variante 3 beruht auf der Verlegung der Retentionsfläche aus der Rahmenplanung an den 
Bustorfer Weg. Dadurch ergibt sich hier ein relativ breiter Retentionsraum, der die am wenigsten 
geneigten Bereiche der Teilfläche I in Anspruch nimmt und gleichzeitig nur bei dieser Variante noch 
Raum für einen Unterhaltungsweg um die Retentionsfläche herum bietet. Der bisher angedachte 
Zulauf aus dem Rahmenplan „Kieler Süden“ ist hier nicht mehr möglich, hier muss eine Anpassung der 
Rahmenplanung „Kieler Süden“ erfolgen.  

Auf der verbleibenden Fläche ist neben den erforderlichen Stellplatzflächen für den motorisierten und 
nicht motorisierten Verkehr und dem Vereinsheim die Anordnung von nur noch einem Sport-Großfeld 
möglich. Es bleibt aber ausreichend Raum, die Sportfläche verträglich in das vorhandene Gelände der 
Teilfläche I einzupassen.  

Die Erschießung des Vereinssportgeländes vom Bustorfer Weg ist relativ unproblematisch über die 
vorhandene Feldzufahrt möglich. Die Stellplatzfläche bekommt jedoch eine verhältnismäßig lange 
Auffahrt und rückt relativ nahe an den nördlich gelegenen Knick heran. Während für feste 
Beleuchtungskörper auf der Stellplatzanlage fledermausfreundliche Leuchten möglich sind, kann es 
durch die Scheinwerfer und die recht lange Zufahrt zur Beeinträchtigung durch Licht auf die Flugroute 
entlang dieser Gehölzstruktur kommen. Blendschutzmauern könnten dieses Problem lösen. 

Für das Vereinsheim bleibt wenig Gestaltungsraum. Das Vereinsheimumfeld ist stark eingeschränkt. 
Die Mindestanforderungen an die erforderlichen Stellplatzflächen für Kfz und Fahrräder können aber 
erfüllt werden, auch ein Vorplatz für kleinere Veranstaltungen o.ä. ist möglich. 

Auf der benachbarten Teilfläche II müssen die verbleibenden Sportfelder untergebracht werden. 
Damit erstreckt sich die Gestaltung der Sportfelder über eine große Fläche. Daraus resultieren 
verhältnismäßig weite Wege zum Vereinsheim für diese Bereiche. Zudem muss das Sportgelände bis 
in die tiefer gelegenen Teilbereiche die geplanten Sportflächen aufnehmen, so dass das Softball-Feld 
unterhalb der steilen Hangkante in den niedrigen Talbereichen des Solldieksbaches liegt. Es besteht 
ein Höhenunterschied von rd. 10 m zwischen den Spielfeldern auf dem Vereinsheimgelände. 
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Die langen Wege zu den einzelnen Sportfeldern können barrierefrei hergestellt werden. Auch die 
Ausgestaltung der Parkplatzanlage lässt Spielraum für barrierefreie Stellplätze. Technische Anlagen 
wie Stützmauern werden jedoch zwischen dem Sport-Großfeld und der Stellplatzanlage erforderlich. 

Das Sport-Großfeld für den Ligabetrieb rückt verhältnismäßig nahe an die Knickstruktur zwischen 
beiden Teilflächen heran. Es besteht die Gefahr, dass es zu Beeinträchtigungen dieser linearen 
Gehölzstruktur durch die Flutlichtanlagen kommen kann, die durch eine feldermausfreundliche 
Beleuchtung nicht komplett vermieden werden kann. Hieraus könnten artenschutzrechtliche Konflikte 
resultieren, die gutachterlich zu betrachten wären. Die als essentiell eingestufte Flugroute am 
Bustorfer Weg hingegen wird durch das Abrücken des Sportfeldes gestärkt. Es entsteht ein relativ 
breiter „Dunkelkorridor“ zwischen dem straßenbegleitenden Knick und einer neu zu schaffenden 
Leitstruktur zwischen dem Retentionsraum und dem Vereinssportgelände. 

Aufgrund der Ausbreitung der Vereinssporteinrichtungen über beide Teilflächen I und II verbleibt 
wenig Raum für einen großzügigen Spiel- und Freizeitbereich. Dieser liegt relativ gedrängt an der 
Veloroute. Ggf. erforderliche Lärmschutzeinrichtungen, insbesondere für den Bolzplatz, sind aus Platz-
gründen kaum umzusetzen bzw. nur durch eine schmale Lärmschutzwand lösbar. Eine weitere 
Erholungsnutzung durch fuß- und Radwegeverbindungen ist nicht möglich. Die Lage des Spiel- und 
Freizeitbereiches hingegen ist ansonsten optimal und liegt nahezu mittig zwischen den neu geplanten 
Wohngebieten. Damit ist eine gute fußläufige Erreichbarkeit gegeben. 

Gliedernde Gehölzanpflanzungen mit trennender Wirkung werden für die Abgrenzung der beiden 
Nutzungen zwischen dem Vereinsgelände und dem Spiel- und Freizeitbereich nicht erforderlich. Diese 
Funktion kann über die erforderliche Lärmschutzeinrichtung erfüllt werden. Dafür muss zur Wieder-
herstellung der Flugroute des Bustorfer Weges eine lineare Gehölzstruktur zwischen der geplanten 
Retentionsfläche und dem Spiel- und Freizeitbereich bzw. dem Vereinssportgelände geschaffen 
werden. 

3.2.2 Variantenvergleich 
Im Vergleich der drei Varianten zueinander punktet die Variante 1 mit ihrer kompakten Anordnung der 
Vereinssportanlagen mit kurzen Wegen zwischen den Spielfeldern und dem Vereinsheim sowie einer 
klaren Trennung zwischen Vereinsgelände und Freizeitbereich. Negativ ist hier dafür die Einbindung 
der Spielfelder in das vorhandene Gelände zu bewerten, da der verbleibende Raum nur Platz für sehr 
steile Böschungen und Stützmauern lässt. Dadurch ergibt sich wenig Spielraum für barrierefreie 
Wegebeziehungen. Eine harmonische und landschaftsgerechte Einbindung ist kaum möglich. Die 
Böschungssicherungen müssen hier über weite Längen über Stützmauern erfolgen. Eine Optimierung 
der Vereinsheimnutzung durch eine eingeschossige Bauweise ist nicht gegeben. Aus naturschutz-
fachlicher Sicht können Konflikte auf ein Minimum reduziert werden. 

Die Variante 2 ist durch eine besonders harmonische Einbindung in den vorhandenen Landschaftsraum 
hervorzuheben. Es ist Raum für die Ausgestaltung verhältnismäßig flacher Böschungen und damit 
einhergehender steigungsarmer und barrierefreier Wege. Auf technische Stützwände und Böschungs-
sicherungen kann weitestgehend verzichtet werden, die erwarteten Bodenbewegungen sind hier im 
Vergleich zu den Varianten 1 und 3 am geringsten. Das Vereinsheimumfeld lässt Spielraum für eine 
optimale Nutzung neben dem eigentlichen Sportbetrieb und auch die Optimierung der Nutzung des 
Vereinsheimes durch eine eingeschossige Bauweise wird möglich. Die Lage des Spiel- und 
Freizeitbereiches liegt zwar etwas abseits, lässt aber eine optimale Ausgestaltung und auch 
Erweiterungsmöglichkeiten zu.  
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Die Variante 3 ist insbesondere aus naturschutzfachlicher Sicht hinsichtlich ihrer Lage der Entwässe-
rungseinrichtung positiv zu werten. Diese bietet gute Möglichkeiten für eine Sicherung der essentiellen 
Fledermausflugroute entlang des Bustorfer Weges. Dafür rücken die Flächennutzungen mit ihren 
Lichtimmissionen in Teilen dicht an die sonstigen sensiblen Knickstrukturen heran. Negativ sind bei der 
Variante 3 auch die sehr weiten Wege zwischen dem Vereinsheim und den Spielfeldern auf dem 
Vereinsgelände selbst zu werten. Eine optimierte Vereinsheimnutzung durch eine Eingeschossigkeit ist 
nicht möglich. Die Lage der Retentionsfläche erfordert eine Anpassung der Entwässerungsplanung der 
Rahmenplanung „Kieler Süden“. Zusätzliche Kosten werden für die Einbindung des Softball-Feldes in 
die Hanglage, welches bis zu 10 m tiefer wie die anderen Spielfelder liegt sowie für die Herstellung 
einer Stützmauer zwischen Sport-Großfeld und Stellplatzanlage erwartet. Der Spiel- und Freizeit-
bereich ist zwar sehr gut erreichbar, jedoch in seiner Ausgestaltung und sonstigen Freizeitnutzung für 
Spaziergänge o.ä. sehr eingeschränkt.  

Aus fachplanerischer Sicht sollte deshalb insbesondere aufgrund der Funktionalität der Nutzungs-
bausteine, wie die Entfernung der Vereinsspielfelder zueinander, den eingeschränkten Freizeitbereich 
sowie die ungünstigste Einbindung in die Geländestruktur, die Variante 3 nicht weiterverfolgt werden. 
Die Variante 1 sollte aufgrund der geringen Barrierefreiheit, der Enge der unterschiedlichen Nutzungen 
und der schlechten Einbindung in den Landschaftsraum nicht weiterverfolgt werden. Es wird die 
Variante 2 als Vorzugsvariante empfohlen. 

4 Zusammenfassung / Fazit – Variantendiskussion  
Für den Ersatzstandort des Vereinssportgeländes in Meimersdorf und der Neuschaffung eines Spiel- 
und Freizeitbereiches für Kinder und Jugendliche für den neu geplanten Stadtteil „StadtDorf 
Meimersdorf“ im Kieler Süden wird auf zwei derzeit ackerbaulich genutzten und von Knicks einge-
fassten Flächen am Bustorfer Weg die Unterbringung von mehreren Sportfeldern und Freizeitein-
richtungen im Hinblick auf die Machbarkeit geprüft.  

Anhand von drei unterschiedlichen Varianten wird die beste Lösung gesucht, die erforderlichen 
infrastrukturellen Elemente umzusetzen. Dabei stellen die Flächen aufgrund der vorhandenen 
Topographie eine besondere Herausforderung dar. Die Ausarbeitung und oben aufgeführte Diskussion 
der drei unterschiedlichen Varianten zeigt, dass es prinzipiell möglich ist, die Vereinssportanlagen 
sowie diverse Freizeiteinrichtungen auf den vorgegebenen Flächen umzusetzen.  

Im Vergleich der Varianten stellt sich die Variante 1 für den Vereinssport als die kompakteste Variante 
dar, hat hingegen aber dafür eine wenig landschaftsgerechte Einbindung in den Landschaftsraum.  

Die Variante 3 wird im Hinblick auf die Funktionalität der Flächennutzungen besonders nachteilig 
gewertet.  

Aus fachplanerischer Sicht wird die Variante 2 mit ihrer besonders landschaftsgerechten Einbindung in 
den Naturraum als Vorzugsvariante empfohlen. 
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5 Vorzugsvariante 

5.1 Wahl der Variante 
Am 17.08.2022 wurden die Ergebnisse des Variantenvergleichs in einer Online Präsentation durch das 
Büro GSP Gosch & Priewe Ingenieurgesellschaft mbH der Stadt Kiel vorgestellt. Im Zuge der 
anschließenden Diskussion wurden seitens der Teilnehmer bereits diverse Anregungen vorgetragen. 
Diese umfassten im Einzelnen: 

 Doppelnutzung der PKW-Stellplätze durch Schule und Sportverein 
 Überstellung der PKW-Stellplätze mit einer PV-Anlage 
 Korrekturen zur Größe des Softballfeldes 
 Biotop- und Artenschutz  
 Mikroplastikeinträge durch Kunststoffrasen 
 Knickabstand zur Retentionsfläche 
 Kompakte Anordnung des Freizeitbereiches 
 Überflutungsfläche Solldieksbach – keine Überplanung von Flächen unterhalb der 

Höhenschichtlinie 37 m 
 Mindestgröße des Bolzplatzes 25 m x 40 m 
 Schallschutz 

Die Anregungen wurden geprüft und fließen in die weitere Bearbeitung der Vorzugsvariante ein. 

In dem Anschreiben der Stadt Kiel mit Hinweisen zur Ausarbeitung der Vorzugsvariante vom 
12.09.2022 wurden Anmerkungen zum Variantenvergleich festgehalten sowie Vorgaben für eine 
Vorzugsvariante genannt. Unter Punkt 3, Anmerkungen zu den drei Varianten, hebt die Stadt Kiel die 
Besonderheiten der einzelnen Varianten hervor. Von vorherein wird eine „geschickte Kombination der 
vorgelegten Varianten gefordert, um möglichst viele Vorteile“ in einer Ausgestaltung zu vereinen. 
Hiernach soll die Variante 3 nicht weiterverfolgt werden. Für den Jugend- und Freizeitbereich wird eine 
großzügige Gesamtanlage gefordert. Nutzungen unterhalb der Höhenschichtlinie 37 m sollen nicht 
erfolgen. Es wird auf die Unterhaltung der Retentionsfläche hingewiesen. Für die Überplanung des 
Kleingewässers werden zwei Ersatzgewässer gefordert. Das Vereinsheim soll sowohl vom Nordwesten 
als auch aus Richtung Süden erreichbar sein. Es werden neue Vorgaben für das Softballfeld vorgelegt. 
Dieses muss eine Mindestgröße von 80 m x 80 m bekommen. Alternativ sind die Laufbereiche des 
Softballfeldes mit dem Jugendfußballfeld oder einem Groß-Spielfeld zu überlagern. Für den Bolzplatz 
wird eine Mindestgröße von 25 m x 40 m gefordert. Es gibt sich im Groben eine Kombination von 
Variante 1 und 2. 

Für die Ausarbeitung der Vorzugsvariante wurden zudem wenige Tage vor Endabgabe weitere 
Vorgaben für die Befahrbarkeit der Retentionsflächen mit schwerem Gerät (15 t Gewicht), die Breite 
von Zuwegungen (3,5 m) und Böschungsneigungen max. 1:3 (mind. 3 m breit) nachgereicht. 

5.2 Berücksichtigung der Anregungen  
Alle im Erörterungstermin sowie in den Hinweisen vorgelegten Anregungen wurden für die 
Ausarbeitung der Vorzugsvariante überprüft und in der weiteren Ausarbeitung der Vorzugsvariante 
wie folgt berücksichtigt: 
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 Eine Doppelnutzung der PKW-Stellplätze durch Schule und Sportverein ist generell möglich. Die 
Mindestanzahl von 60 Stellplätzen wird jedoch beibehalten um den dafür erforderlichen 
Raumbedarf sicherzustellen. Eine weitere Reduzierung zum Schutz von Natur und Landschaft wäre 
im Zuge einer detaillierten Ausführungsplanung zu prüfen. 

 Eine Überstellung der PKW-Stellplatzanlage mit PV-Anlagen ist in der Vorzugsvariante unabhängig 
der Darstellungen nur bedingt möglich. In den bisherigen Planungen der Retentionsflächen ist zwar 
noch eine Reserve vorhanden, die die dann zusätzlich anfallenden abflusswirksamen 
Wassermengen eventuell nicht mehr aufnehmen könnte. 

 Die Korrektur der Größe des Softballfeldes führt zu wesentlichen Änderungen in der Ausgestaltung 
des Sportgeländes. Ein eigenständiges Softballfeld mit Maßen von 80 m x 80 m ist auf der zur 
Verfügung gestellten Fläche nicht möglich. Eine Verschmelzung des Softballfeldes mit einem 
anderen Rasen-Sportfeld wird zwingend erforderlich, um die erforderlichen Laufwege zu 
garantieren.  

 Der Biotop- und Artenschutz findet weiterhin mit hohem Anspruch Berücksichtigung. Es werden 
Räume für den Knickschutz und die Abschirmung von Flugrouten bereitgehalten. Eine 
artenschutzfachliche Untersuchung hingegen ist nicht Gegenstand der vorliegenden 
Machbarkeitsstudie.  

Als Ersatz für die Überplanung des Kleingewässers werden auf der Spiel- und Freizeitfläche zwei 
neue Gewässer berücksichtigt, welche als CEF-Maßnahme vor Inanspruchnahme des 
Bestandsgewässers Ihre Funktionalität erreicht haben müssen und in welche die geschützten 
Amphibien umgesiedelt werden können.  

Die detaillierte Neugestaltung der essentiellen Flugroute entlang des Bustorfer Weges wäre 
Gegenstand einer Artenschutzfachlichen Untersuchung. Die Vorzugsvariante berücksichtigt 
lediglich einen Freihalteraum in Kombination mit dem Lärmschutz. Die Flutlichtbeleuchtung ist 
gegenüber den sensiblen Knickstrukturen abzuschirmen. Ein ausreichender Fledermausschutz 
wäre im Zuge der Detailplanung über ein Lichtgutachten nachzuweisen. 

 Moderne Kunstrasenplätze führen nach Auskunft des Amtes für Sportförderung nicht mehr zu 
Einträgen durch Mikroplastik, so dass weiterhin das Haupt-Groß-Spielfeld als Kunstrasenfeld 
berücksichtigt wird. 

 Die Ausarbeitung der Vorzugsvariante erfolgt weiterhin auf der Grundlage von Höhenschichtlinien. 
Exakte Abstände zu Knicks können deshalb nur im Groben berücksichtigt werden. Da es nicht zu 
dauerhaften Störungen durch einen Retentionsraum kommt und in den Knicks keine markanten 
großkronigen Überhälter vorhanden sind, wird ein weiteres Abrücken der Kaskaden auf der 
derzeitigen Planungsebene nicht als erforderlich gehalten. Die geschützte Böschung im nördlichen 
Knick wird von den Planungen nicht berührt. 

 Der Freizeitbereich wird als eigenständige Grünanlage im Süden der Teilfläche II Berücksichtigung 
finden. 

 Überflutungsnahe Flächen unterhalb der Höhenschichtlinie 37 m werden in der Vorzugsvariante 
nicht mehr durch die unterschiedlichen Nutzungsbausteine in Anspruch genommen. 
Ausgenommen davon sind in Teilen die Fußwege im Bereich der Spiel- und Freizeitfläche. 
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 Der Bolzplatz wird mit einer Größe von 25 m x 40 m in der Ausarbeitung der Vorzugsvariante 
berücksichtigt. 

 Der Schallschutz wird mit einem Freihalteraum von 10 m Breite berücksichtigt. Die Ausgestaltung 
sollte vorzugsweise über eine Verwallung erfolgen. Ggf. wird eine Wall-Wand-Kombination 
erforderlich. Eine detaillierte schalltechnische Untersuchung zur Bestimmung des konkreten 
aktiven Schallschutzes ist nicht Gegenstand der vorliegenden Untersuchung. 

 Sport- und Freizeitbereich werden in der Vorzugsvariante als eigenständige Bereiche getrennt 
erschlossen. Für das Vereinsgelände wird eine Erreichbarkeit per Fuß und Rad aus nordwestlicher 
sowie aus südlicher Richtung ohne Nutzung der Veloroute vorgesehen. Für die Retentionsfläche 
wird einseitig Raum für einen 3,5 m breiten Unterhaltungsweg freigehalten, soweit eine 
Unterhaltung nicht bereits von geplanten Wegeverbindungen, der Stellplatzanlage o.ä. möglich 
wird. Der Aufbau des Weges ist den Nutzungsanforderungen entsprechend in der 
Ausführungsplanung zu wählen. Eine Mindestbreite der Böschungen von 3 m konnte aufgrund der 
geringen Raummöglichkeiten nicht eingehalten werden. 

5.3 Beschreibung der Vorzugsvariante  
In der ausgearbeiteten Vorzugsvariante wird die Entwässerungsplanung aus der Rahmenplanung für 
den Kieler Süden aufgegriffen. Hieraus ergibt sich eine relativ schlanke Anordnung des 
Retentionsraumes, der zu einem Großteil in den tiefer gelegenen Geländebereichen der Teilfläche I 
entlang des nördlichen Knicks verläuft. Dadurch verbleibt auf der Teilfläche I ein noch verhältnismäßig 
ebener Bereich, in dem neben den erforderlichen Stellplatzflächen für den motorisierten und nicht 
motorisierten Verkehr und dem Vereinsheim die Anordnung von zwei Vereinssportflächen problemlos 
möglich wird. Die noch moderaten Geländebewegungen lassen so ausreichend Raum, die ebenen 
Sportflächen harmonisch verträglich in das vorhandene Gelände der Teilfläche I einzupassen.  

Die Nähe zum Vereinsheim lässt für die beiden Sportfelder auf der Teilfläche I einen optimierten 
Ligabetrieb zu, Training- und Softballsport können unabhängig hiervon auf der benachbarten Teilfläche 
II parallel betrieben werden.  

Eine besondere Herausforderung in der Ausarbeitung der Vorzugsvariante ist die im Zuge der 
Stellungnahmen nachgereichte Größe des Softballfeldes bzw. deren Kombination mit einem anderen 
Trainingsfeld. Da die beiden Sport-Großfelder aufgrund des bewegten Geländes und des vorhandenen 
Platzbedarfes getrennt auf jeweils einer der zur Verfügung gestellten Teilflächen angeordnet werden 
müssen, ist auf den dann verbleibenden Restflächen eine Kombination des Softball-Feldes mit dem 
Jugendfußballfeld nicht mehr möglich. So musste das Softball-Feld zwingend mit einem Sport-Großfeld 
kombiniert werden, deren Zusammenfügung letztlich nur auf der Teilfläche II umsetzbar wird. Die in 
das stark bewegte Gelände einzufügende Fläche wird hierdurch nochmal deutlich größer als das 
ursprüngliche Sport-Großfeld. 

Für den Spielbetrieb des Softballfeldes ist neben dem sogenannten Innenbereich ein Außenbereich, 
der Laufbereich, erforderlich. Der Laufbereich erstreckt sich über die Breite eines Groß-Spielfeldes, der 
für sich alleinstehend nicht gewährleistet werden kann. Aus diesem Grund wird das Softballfeld direkt 
an das 2. Groß-Spielfeld platziert und ermöglicht so den Laufbereich auf dem Groß-Spielfeld mit zu 
nutzen. 
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Durch die vergleichsweise langen Wegeverbindungen, großflächige Platzierung aller Bereiche sowie 
Modellierung des Geländes in den Übergängen, kann weiterhin eine barrierefreie Zugänglichkeit der 
Vereinsfläche gewährleistet werden. Technische Anlagen wie Stützmauern und Treppenanlagen 
werden nicht erforderlich.  

Teilbereich I 
Der Teilbereich I nimmt die Hauptnutzungen des neuen Vereinsgeländes auf. Hier liegt zentral 
angeordnet das Vereinsheim, für welches noch ausreichend Raum für eine gestaffelte Bauweise oder 
sogar eine komplett eingeschossige Ausgestaltung möglich wird. Der Vereinsheimvorplatz wird 
großzügig gestaltet. Er dient gleichzeitig als Wendekreis und Aufstellfläche für Müllfahrzeuge, die 
Feuerwehr- und Rettungsfahrzeuge. 

Die Erschießung des Vereinssportgeländes erfolgt vom Bustorfer Weg aus, wofür eine Verlegung der 
vorhandenen Feldzufahrt erforderlich wird, welche artenschutzfachliche zu begleiten wäre. Die 
erforderlichen Stellplatzflächen werden in 2 Teilbereiche aufgeteilt. So verbleiben 50 Stellplätze im 
Zufahrtsbereich des Bustorfer Weges und werden durch 10 weitere Stellplätze am Vorplatz des 
Vereinsgebäudes ergänzt. Eine Fahrradabstellanlage erhält Raum unmittelbar angrenzend an das 
Vereinsgebäude. 

Die Anordnung der Spielfelder lässt einen optimalen Ligabetrieb auf dem Haupt-Sport-Großfeld zu, 
welches mit Kunstrasen ausgebildet werden soll. Auch das Jugendfußballfeld wird hier angeordnet und 
ermöglicht neben dem Training für Kinder und Jugendliche auch Punktspielte in unmittelbarer 
Vereinsheimnähe. Tribünen für Zuschauer entlang der Spielfelder geben Besuchern Raum Trainings- 
und Punktspiele zu begleiten.  

Die Lage der Sportfelder lässt eine Einbindung ins Gelände mit Verhältnis wenig Bodenmodellierungen 
und flachen Böschungen zu. Ausnahme bildet der Übergang zwischen der PKW-Stellplatzanlage und 
dem Haupt-Sport-Großfeld, in dem zur Vermeidung von Stützmauern eine Böschung im Verhältnis von 
1 : 2 ausgebildet werden muss. Diese sollte zur vereinfachten Unterhaltung mit Gehölzen bepflanzt 
werden.  

Die Lage der Sportfelder lässt Raum, die Sportfelder mit den erforderlichen Beleuchtungseinrichtungen 
/ Flutlichtanlagen mit Hilfe der erforderlichen Lärmschutzeinrichtungen gegenüber den als Flugrouten 
bedeutenden Knickstrukturen abzuschirmen. Insbesondere die essentielle Flugroute am Bustorfer 
Weg kann durch eine parallel verlaufende, begrünte Lärmschutzeinrichtung gestärkt und durch die 
Abschirmung vor Beleuchtung geschützt werden. Zu den weiteren Knickstrukturen ist ausreichend 
Raum vorhanden, mittels entsprechend ausgerichteter, fledermausfreundlicher Leuchten die Licht-
immissionen auf diese Strukturen weitgehend zu minimieren. Um artenschutzrechtliche Konflikte 
abschließend zu vermeiden ist die Ausführungsplanung artenschutzrechtlich von einem Fachgutachter 
zu begleiten und es wird voraussichtlich ein Lichtgutachten zur Sicherung eines Dunkelkorridores 
entlang des Bustorfer Weges erforderlich.  

Für die Lärmschutzeinrichtungen wird weiterhin ein Raum von 10 m Breite freigehalten. Er lässt Platz 
für eine Verwallung, die ggf. mit einer Lärmschutzwand kombiniert werden kann und über die eine 
optimale Einbindung der Vereinssportflächen in das Gelände erfolgen kann. Für eine optimalere 
Wirkung wird dieser Raum jetzt eng an die Lärmquelle der Sportfelder orientiert. Für Fußgänger und 
Radfahrer wird das Vereinsgelände aus Richtung Süden erschlossen und ein Kreuzungspunkt an der 
Veloroute vorgesehen. Für diesen Bereich zeigt die Vorzugsvariante eine Lösungsmöglichkeit, indem 
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der Lärmschutzwall verkürzt und der Lärmschutz mit sich überschneidenden technischen aber 
begrünbaren Lärmschutzwänden gewährleistet wird. Die genauen Abmessungen für die 
Lärmschutzeinrichtungen sind im Rahmen der Ausführungsplanung über ein schalltechnisches 
Gutachten zu bestimmen. 

Der hydraulische Nachweis für die Oberflächenentwässerung wurde für die Vorzugsvariante neu 
berechnet und der Retentionsraum aus der Rahmenplanung für den Kieler Süden den neuen 
Gegebenheiten angepasst. Die Böschungen wurden vollumfänglich mit Neigungen im Verhältnis von 
1 : 3 ausgebildet, ein Böschungsbreite von 3 m kann aufgrund des geringen zu Verfügung stehenden 
Raumes jedoch nicht immer sichergestellt werden. Eine Befahrbarkeit dieser Böschungen mit einem 
Gewicht von bis zu 15 t, wie nachträglich gefordert, müsste im Zuge der Ausführungsplanung über 
einen entsprechenden Untergrund der Böschungsoberflächen und Böschungssicherung erfolgen.  

Die Unterhaltung des Retentionsraumes soll weitestgehend von den angrenzenden bereits befestigten 
Wege- und Stellplatzflächen des Vereinsgeländes erfolgen. Dafür werden die Wege möglichst an den 
Böschungsverläufen orientiert und in einer Breite von 3,5 m ausgebildet. Durch diese Doppelnutzung 
kann der Versiegelungsgrad reduziert und die zukünftige Unterhaltung optimiert werden. In Bereichen, 
die nicht von vorhandenen Wegen und Plätzen unterhalten werden können wird ein 3,5 m breiter 
Streifen entlang des Retentionsraumes für eine Befestigung mit Schotterrasen vorgehalten. 

Teilbereich II 
Der Teilbereich II gliedert sich in den Spiel- und Freizeitbereich, der im Norden auf den tiefer gelegenen 
Bereichen angeordnet wird und den Vereinssportbereich, welcher auf den höher gelegenen, weniger 
bewegten Bereichen im Süden angesiedelt wird. 

Für die Anordnung der Vereinsspielfelder im Teilbereich II ist es erforderlich, das Softball-Feld mit dem 
2. Groß-Spielfeld zu überschneiden. Diese Überschneidungen umfassen insbesondere den Laufbereich 
vom Softball-Feld. Die Lage der Spielfelder in einem vergleichsweise bewegten Gelände ist technisch 
möglich, bedingt aber bei einem Neigungsverhältnis von 1 : 3 sehr lange Böschungen. Diese sind 
insbesondere im Tribünenbereich sehr umfangreich und werden deshalb von dem Erschließungsweg 
zur Auflockerung unterbrochen und in die angrenzende Bepflanzung integriert.  

Auch hier wird für erforderliche Lärmschutzmaßnahmen ein 10 m breiter Raum zur zukünftigen 
Bebauung des Kieler Süden vorgehalten. Die Tribünenflächen des Sport-Großfeldes können angetreppt 
den entstehenden Geländesprung auffangen. 

Die Vereinsspielfelder werden über einen Verbindungsweg vom Teilbereich I her erschlossen. Das 
Vereinsgelände wird eingerahmt von vorhandenen Knickstrikturen im Osten und Westen, einer neu 
anzulegenden Knickanlage im Norden sowie dem erforderlichen Lärmschutzwall im Süden der Fläche, 
so dass ein in sich geschlossenes Vereinsgelände entsteht und eine landschaftsraumtypische 
Einbindung erfolgt.  

Der Spiel- und Freizeitbereich wird auf den tiefer gelegenen Bereicheb der Teilfläche II angeordnet. 
Alle Nutzungselemente werden oberhalb der Höhenschichtlinie 37 m platziert um überflutungsnahen 
Flächen Raum zu geben, ihre Funktion als Retentionsraum zu erfüllen. So kann eine Überschwemmung 
bei Hochwasser vermieden und die Nutzung auch dann sichergestellt werden. Der Kinderspielbereich 
wird nicht mehr zentralisiert dargestellt, sondern über mehrere Spielgeräte im Hangbereich verteilt. 
Als Beispiel werden eine Kletterpyramide, eine Seilbahn, eine Wikingerschaukel sowie eine 
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Hangrutsche dargestellt. Es wird jedoch darauf verwiesen, dass die detaillierte Planung und 
Geräteauswahl im Zuge einer Kinder- und Jugendbeteiligung zu bestimmen wäre. 

Der Bereich lässt viel Spielraum für eine parkartige Freiraumgestaltung mit mehreren 
Fußwegeverbindungen, von der wenig Konfliktpotenzial auf das neue Wohngebiet zu erwarten ist. Als 
Ersatzgewässer für das überplante Kleingewässer im Teilbereich I können hier 2 neue Geländesenken 
als CEF-Maßnahme umgesetzt und in die Grünanlage integriert werden, so dass die Amphibien hierhin 
umgesiedelt werden können. Auf die Notwendigkeit eine Einfriedung zum Schutz spielender Kinder 
wird in diesem Zusammenhang jedoch hingewiesen. 

Erschlossen wird der Spiel- und Freizeitbereich über einen vorhandenen Wirtschaftsweg, der den 
Teilbereich II im Osten begrenzt. Von hier aus sind Fußwegeverbindungen aus Richtung Süden von der 
geplanten Wohnbebauung des Kieler Südens als auch aus Richtung Norden über ein zukünftiges 
Brückenbauwerk über den Solldieksbach vorgesehen. 

Beleuchtung und Artenschutz 
Für die Nutzung der Sportfelder zu späten Abendstunden oder in der dunklen Jahreszeit ist der Einbau 
von Beleuchtungseinrichtungen erforderlich. Im Gegensatz zur gängigen Straßen- oder 
Gehwegbeleuchtung liegen die Anforderung von Sportplatzbeleuchtungen in einer präziseren 
Ausleuchtung einer Fläche und das Erkennen von Sportbewegungen. Des Weiteren liegt die Lichtquelle 
für den Sportbetrieb viel höher.  

Die gängige Masthöhe bei Sportfeldern liegt bei 16 Metern. Einige Sportarten erfordern sogar höhere 
Lichtpunkte. Außerdem entschiedet das Wettbewerbsniveau der Sportart in welcher 
Beleuchtungsklasse das Sportfeld auszuleuchten ist. Sportfelder mit Sportarten auf Regionalniveau 
sind der Beleuchtungsklasse I oder II zuzuordnen. Sportarten im lokalen Wettbewerbsniveau sind je 
nach Besucheranzahl der 1., 2. oder 3. Beleuchtungsklasse zuzuordnen.  

Für die Ausleuchtung der beiden Groß-Sportfelder sind demnach jeweils 6 Mastleuchten mit einer 
Leuchtenhöhe von 16 Metern erforderlich. Während eines Punktspielbetriebes wird gem. DIN EN 
12193 die Ausleuchtung des Spielfeldes in beispielsweise der Regionalliga, mit 200 lx vorgeschrieben. 
Für den Trainings- und Freizeitsport reicht eine Ausleuchtung von 75 lx aus.  

Für einige Spielbereiche jedoch ist eine starke Ausleuchtung mit Streulicht nach oben erforderlich, 
insbesondere im Softballspielbereich. Hier werden im Punktspielbetrieb 500 lx vorgeschrieben, 
teilweise mit höheren Lichtquellen, als beim Fußball. 

Diese Erfordernisse für die Beleuchtung stellen in dem sensiblen Landschaftsraum eine besondere 
Herausforderung dar, da für die umliegenden Knicks die Nutzung als Leitstruktur für Fledermäuse 
nachgewiesen ist. Insbesondere die Leitstruktur am Bustorfer Weg ist dabei, wie oben bereits erläutert 
essentiell für diese Tierart. Definierte Freihalteräume zum Knickschutz sowie die 
Lärmschutzeinrichtungen können Lichtemissionen auf die Flugrouten minimieren. Zudem sind 
zielgerichtete Leuchtkörper und Abschirmeinrichtungen vorzusehen. Um diesen Konflikt zu bewältigen 
wird eine artenschutzrechtliche Begleitung dieser Planung erforderlich. Für die Knickstrukturen sind 
hierüber maximale Lichtwerte zu benennen, die über ein Lichtgutachten im Zuge der lichttechnischen 
Berechnungen nachzuhalten sind. 

Im Bereich des Spiel- und Freizeitbereiches sollte zum Schutz des sensiblen Naturraumes auf eine 
Beleuchtung möglichst verzichtet werden.  
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5.4 Tabellarische Zusammenfassung 
 Vorzugsvariante 

Funktionalität der Nutzungsbausteine / Freiraumplanerische Aspekte 
Flächenbedarf für bauliche Nutzungen Hoher Flächenbedarf, Ausdehnung auf beide 

Teilflächen bis in die tiefer gelegenen Bereiche 
Querung Veloroute Eine zusätzliche Querung der Veloroute zur 

zusätzlichen Erschließung des Vereinsgeländes 
aus Richtung Süden. 

Gliederung der Flächennutzung Anordnung der Vereinssportflächen erstreckt sich 
über die gesamten höher liegenden Flächen 
beider Teilbereiche 
Der Spiel- und Freizeitbereich ragt bis in die tief 
liegenden Flächen am Solldieksbach 

Spiel- und Freizeitbereich 
- Räumliche Lage des Freizeitbereiches Der Spiel- und Freizeitbereich liegt zwar etwas 

abseits des neu geplanten Siedlungsbereiches ist 
jedoch für die Zielgruppe sowohl aus den neu 
geplanten Siedlungsbereichen als auch von der 
Bebauung an der Langkoppel zukünftig über ein 
Brückenbauwerk über den Solldieksbach sehr gut 
erreichbar. 

- Größe des Spiel- und Freizeitbereiches Großzügiger Spiel- und Freizeitbereich: ~8.700 m² 
- Erschließung Das Spiel- und Freizeitgelände wird getrennt vom 

Vereinssportgelände erschlossen. Es erfolgt keine 
zusätzliche Anbindung über das Vereinsgelände. 

Vereinsportbereich 
- Räumliche Anordnung der Sportfelder Gute Anbindung an das vorhandene Sportgelände 

westlich des Bustorfer Weges, weite räumliche 
Anordnung der Vereinssportfelder untereinander 

- Ausrichtung der Spielfelder zum 
Sonnenstand 

Unterschiedliche Ausrichtung der Sport-
Großfelder ermöglicht ein optimales Bespielen bei 
unterschiedlichen Sonnenständen.  

- Barrierefreiheit Die Einbindung in das vorhandene Gelände und 
die Länge der Wege begünstigen eine optimale 
barrierefreie Wegeführung. 

- Erreichbarkeit der Vereinssportanlagen vom 
Vereinsheim aus 

Das Vereinsheim liegt zentral auf dem neuen 
Vereinsgelände. Lediglich zum Softball-Feld ist ein 
längerer Weg erforderlich. 

- Vereinsheim 
o Vereinsheimumfeld Großzügiges Vereinsheimumfeld mit kleinen 

räumlichen Erweiterungsoptionen der 
Außenbereichsnutzung bei Sportveranstaltungen. 

o Möglichkeit einer Eingeschossigkeit Raum für eine eingeschossige Bauweise bzw. 
zumindest für eine gestaffelte Bauweise ist für das 
Vereinsheim vorhanden. 
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 Vorzugsvariante 

Lärmschutz 
- Vereinsportbereich Ausreichend Raum für Lärmschutzmaßnahmen 

vorhanden. Nur in einem Teilbereich wird eine 
technische Wandlösung zur Anbindung des 
Vereinsgeländes in Richtung Süden erforderlich. 

- Spiel- und Freizeitbereich Der Spiel- und Freizeitbereich liegt abseits 
vorhandener bzw. geplanter Wohnbebauung, so 
dass keine Konflikte durch Freizeitlärm erwartet 
werden. 

Erholungsnutzung Großzügiger Raum für den Spiel- und Freizeit-
bereich lässt Raum für eine parkartige Gestaltung 
mit Fuß- und Radwegen und deren Anbindung an 
vorhandene und geplante Wegebeziehungen 

Wirtschaftlichkeit 
Aufgrund der ansonsten gleichbleibenden Elemente erfolgte im Variantenvergleich keine Erfassung 
von Kosten für die unterschiedlichen Sport- und Spieleinrichtungen oder das Vereinsheim. In der 
Wirtschaftlichkeit wurden im Variantenvergleich nur die deutlich unterschiedlichen Nutzungen, wie 
die Größe der Stellplatzanlage, anfallende Bodenbewegungen oder Stützmauern erfasst und 
gegenübergestellt. Die überschlägige Ermittlung von Kosten war nicht Grundlage der vorliegenden 
Machbarkeitsuntersuchung.  
Einbindung in die Geländestruktur - Die Lage der Retentionsfläche entspricht den 

Rahmenplanungen für den Kieler Süden, so 
dass keine Kosten für eine Umplanung der 
Entwässerung im neuen Stadtteil entstehen 

- Die Koppelung des Softball-Feldes mit einem 
Sport-Großfeld erschwert die Einbindung der 
ebenen Flächen in das bewegte Gelände 

- Durch die Anordnung der unterschiedlichen 
Nutzungsbausteine können alle 
Geländesprünge als Böschung ausgebildet 
werden- Kosten für den Einbau von 
technischen Anlagen / Winkelstützen und 
Absturzsicherungen fallen voraussichtlich 
nicht an. 

Überschlägig bewegte Bodenmassen für die 
Spielfelder 

~22.800 m³ 

Überschlägig erforderliche Stützmauern keine 

Kosten 
- Baukosten für Bodenbewegungen, 

Stützmauern, Stellplatzanlage 
(für alle anderen Nutzungsbereiche werden 
keine signifikanten Unterschiede bei den 
Baukosten erwartet) 

- Es werden verhältnismäßig viele 
Bodenbewegungen erforderlich, um die 
Koppelung des Softball-Feldes mit einem 
Sport-Großfeld in das bewegte Gelände 
einzubinden.  

- Durch die Koppelung des Softball-Feldes mit 
einem Sport-Großfeld und die veränderte 
Größe des Softball-Feldes müssen im 
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 Vorzugsvariante 
Vergleich zu den ursprünglichen Varianten 
mehr Böden versiegelt/teilversiegelt werden. 

-  Durch die getrennte Stellplatzanlage und den 
großzügigen Wendehammer entstehen 
verhältnismäßig hohe Bodenversiegelungen, 
die durch die Koppelung mit dem 
Vereinsvorplatz minimiert werden konnten 
 überschlägige derzeitige unverbindliche 

Baukosten für Bodenbewegungen, und 
Stellplatzanlage mit Vorplatz:          
~1.100.000,-EUR 

- Wartungskosten Die Nutzungen erstrecken sich über die gesamten 
Teilflächen I und II, so dass zukünftig beide Flächen 
auch unterhalten werden müssen. Im Bereich der 
Spiel- und Freizeitbereiche kann ein 
Unterhaltungskonzept durch eine naturnahe 
Pflege den Aufwand reduzieren und entsprechend 
die Kosten minimieren. 

Natur und Landschaft 
Topographie Geländeböschungen/ Flächeninanspruchnahme für die Vereinssport-

anlagen vorwiegend auf den höher gelegenen, 
weniger hangigen Bereichen der beiden 
Teilflächen möglich, der Spiel- und Freizeitbereich 
kann ohne große Bodenbewegungen in den 
tieferen Bereichen erfolgen. 
Die Anordnung der Vereinssportfelder kann für 
alle Spielfelder auf ähnlichem Höhenniveau 
erfolgen. 

Stützmauern/Höhenunterschiede verhältnismäßig gering zu überwindende 
Höhenunterschiede zwischen den Spielfeldern, 
Stützmauern werden voraussichtlich nicht 
erforderlich 

- Groß-Sportfeld mit Ligabetrieb h=~3 m 
- Groß-Sportfeld – Trainingsfeld mit Softball-

Feld 
h=~5 m 

- Jugendfußballfeld h=~3 m 
Summe der Bodenvoll- und Teilversiegelungen ~29.100m² 
- Sport- und Freizeiteinrichtungen inkl. 

Tribünen 
~23.000 m² 

- Stellplatzfläche, Vereinsumfeld,  
Fahrradabstellflächen 

~2.420 m² 

- Vereinsheim ~250 m 
- Wegeverbindungen, wassergebunden 3.430 m² 

Biotop- und Artenschutz 
- Fledermäuse – Flugroute/Dunkelkorridor 

Bustorfer Weg 
Für die Erschließung des Vereinssportgeländes 
muss die vorhandene Zufahrt vom Bustorfer Weg 
verschoben werden.  
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 Vorzugsvariante 
Die alte Zufahrt muss durch Gehölzanpflanzungen 
geschlossen werden. Der Lückenschluss muss vor 
dem erforderlichen Knickdurchbruch 
funktionsfähig sein, um eine Unterbrechung der 
Flugroute zu vermieden (CEF-Maßnahme)  
Ansonsten ist die Wiederherstellung der 
Flugstraße am Bustorfer Weg in Kombination mit 
einer begrünten Lärmschutzeinrichtung möglich, 
welche die Wiederherstellung einer qualitativ 
hochwertigen Leitstruktur (doppelte lineare 
Gehölzstruktur) als CEF-Maßnahme ermöglicht. 

- Fledermäuse – Flugroute sonstige Knicks Aufgrund der Lage der Sportfelder kann eine 
Beleuchtung der umliegenden als Fledermausflug-
routen genutzten Knickstrukturen weitgehend 
minimiert / vermieden werden. 

Entwässerung 
Bemessung Rückhaltung - Aus Rückhaltebedarf Rahmenplan „Kieler 

Süden“ (Vorgabe Büro TSM) 1250 m³ benötigt. 
Dargestellte RF mit 1677 m³ erfolgt und hat 
somit eine Reserve von 427 m³. 

- Erforderliches Rückhaltevolumen der Vorzugs-
variante von 245 m³ hier integrierbar 

Flächenbedarf Retentionsfläche Für Entwässerungsplanung zur Verfügung 
stehender Raum nahezu vollständig in Anspruch 
genommen. Aufgrund der vorh. Geländestruktur 
ist eine Aneinanderreihung von Kaskaden 
notwendig. Die Kaskaden müssen untereinander 
mit entsprechend zu ermittelnden 
Drosselabflüssen verbunden werden. 

Zulauf/Einleitung Retentionsfläche - Einleitung der westlichen Teilflächen muss in 
die letzte Kaskade der RF vor dem 
Solldieksbach erfolgen (wie in V1) 

- Einleitung der östlichen Teilflächen muss in die 
vorletzte Kaskade der RF vor dem 
Solldieksbach erfolgen (wie in V1) 

Abflusswirksame Fläche - Parkplatz in Sickerpflaster, Spiel-Großfeld in 
Kunstrasen/Naturrasen, Vereinsheim mit 
Gründach, Skateanlage in Asphalt, Tribüne in 
Betonpflaster, versiegelte Wegeflächen in 
Sickerpflaster 

- viel Oberflächenversiegelung ⅀Au,Cm= 7591 
m² 

Einzuleitende Drosselmenge Zuleitung in den Solldieksbach mit undurchlässiger 
Fläche Au,Cm x 2,3 l/s*ha = 6,02 l/s 
(Drosselabfluss) 

Raum für Beckenunterhaltung / 
Unterhaltungsweg 

Die Forderungen vom 22.09.22:  
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 Vorzugsvariante 
- die Flächen müssen mit Fahrzeugen mit einem 

Gewicht von 15 t erreicht werden können. Die 
Zufahrtsbreite muss 3,5 m betragen.  

- die Neigung der Flächen darf maximal 1 : 3 
betragen 

- die Böschungen müssen mind. 3 m breit sein, 
damit die Mährfahrzeuge fahren und rangieren 
können 

Bewertung: 
Aus Platzgründen ist nur ein westlich angelegter 
Unterhaltungsweg in 3,5 m Breite möglich. Der 
Aufbau des Weges und der zu befahrenden 
Böschungen ist den Nutzungsanforderungen 
entsprechend in der Ausführungsplanung zu 
wählen. Die Neigung der Böschungsflächen 
beträgt 1:3. Eine Mindestbreite der Böschungen 
von 3m konnte aufgrund der geringen 
Raummöglichkeiten nicht eingehalten werden. 
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